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Fortschreibung des Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Naturschutzverbände danken für die Zusendung der Unterlagen zum oben genannten 

Verfahren und die damit verbundene Möglichkeit, sich hierzu zu äußern.  

Diese Stellungnahme erfolgt im Namen aller nach § 67 NatSchG anerkannten 

Naturschutzverbände: AG „Die NaturFreunde“ (NF), Bund für Umwelt- und Naturschutz 

Deutschland (BUND), Landesfischereiverband (LFV), Landesjagdverband (LJV), Landes-

naturschutzverband (LNV), Naturschutzbund Deutschland (NABU), Schutzgemeinschaft 

Deutscher Wald (SDW), Schwäbischer Albverein (SAV) und Schwarzwaldverein (SWV). 

 

Zusammenfassung 

 

Um nachhaltig zu leben, müssen wir unsere Verbräuche mindestens halbieren – das gilt 

sowohl für den Flächenverbrauch, Energieverbrauch und den Verbrauch an Rohstoffen. 

Derzeit verbraucht Deutschland drei Erden – wir haben aber nur eine! 

Rechnet man das 30 ha-Ziel der Bundesregierung zur Flächeninanspruchnahme auf die 

Region Bodensee-Oberschwaben herunter, so ergibt sich folgendes Bild: 

 

Bearbeiter: 12 BUND-Gruppen       
7 NABU-Gruppen, VCD-FN;  
Koordination: Ulfried Miller 
 
Ravensburg, den 25.2.2021 Ihr Schreiben vom:    Unsere Tel/E-Mail: 

mailto:bund.bodensee-oberschwaben@bund.net
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 Anzahl Einwohner Ziel ha/d ha im Zeitraum  

2020-2035 

BRD 83.100.000 30 164.250 

RVBO 633.743 0,23 1.253 

 

Im Regionalplanentwurf dürfte also der Flächenverbrauch über alles (d.h. Siedlungsflächen, 

Gewerbeflächen und Flächen für Straßenbauvorhaben und andere Verkehrsinfrastrukturen) in 

der Summe 1.253 ha nicht übersteigen, um eine nachhaltige und den Klimaschutzzielen 

angemessene Entwicklung festzulegen.  

Insgesamt (Regionalplan + kommunale Planungen) wird der Wohnbauflächenbedarf für die 

Region Bodensee-Oberschwaben mit ca. 1.000 ha definiert, für Industrie und Gewerbe wird 

ein Bedarf von ca. 1.200 ha angenommen. Zu diesen 2.200 ha kommen zusätzlich 12 geplante 

Straßenbau-Projekte1, die mit zusammen mindestens 300 ha ebenfalls in die Flächenbilanz 

eingerechnet werden müssen.  

Mit diesen Plänen und Vorgaben positioniert sich die Region Bodensee-Oberschwaben weit 

über dem Doppelten des 30 ha- Zieles der Bundesregierung. 

Für die Planungen in der Region – und damit auch für den Regionalplan -  bedeutet dies, 

daß die geplanten Bauflächen deutlich verringert werden müssen. Die 

Naturschutzverbände sehen große Flächenpotentiale im Bestand, die es vorrangig zu 

nutzen gilt.  

(Quellen: Scientists for Future - Gutachten Januar  2021, S.15 und Aktueller Mikrozensus in 

„Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“, Heft 7/2017, S.40 ) 

 

Wohnbauflächen 

Folgende geplante Flächenausweisungen sollten verkleinert bzw. gestrichen werden: 

 Ravensburg- Sickenried  geplant 30 ha, verkleinern auf 15 ha 

 Weingarten-Riedhof   geplant 45 ha, verkleinern auf 20 bis 25 ha 

 Aulendorf-Nord   geplant 15 ha, verkleinern auf 9 ha  

 Friedrichshafen-Jettenhausen geplant 16 ha, verkleinern auf 10 ha 

 

                                            
1 Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben Regionale Infrastruktur – Verkehr (Kap. 

4.1), Beschluss der Verbandsversammlung am 23. Oktober 2020, S. 3. 
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 Überlingen-Flinkern   geplant 16 ha, streichen Hälfte/Teilfläche  

 Sigmaringen-Schönenberg  geplant 26 ha, streichen bzw. deutlich verkleinern  

 Pfullendorf-Galgenbühl  geplant 21 ha, deutlich verkleinern 

 Pfullendorf-Ostracher Straße  geplant: 15 ha, deutlich verkleinern  

 Bad Saulgau-Kessel   geplant: 28 ha, deutlich verkleinern auf 14 ha 

 Meßkirch-Hauptbühl   geplant 12 ha, streichen bzw. deutlich verkleinern 

 
 

Industrie- und Gewerbegebiete 

 

Folgende geplante Flächenausweisungen sollten verkleinert werden 

 Meßkirch-Industriepark   geplant 27 ha, verkleinern im Süden (Puffer) 

 Herbertingen    geplant 23 ha, verkleinern (Naturschutz)  

 Hohentengen    geplant 40 ha, verkleinern (Naturschutz!) 

 Sigmaringen-Kaserne IKG  geplant 62 ha, erheblich verkleinern   

 Gammertingen   geplant 13 ha; verkleinern  

 Ostrach    geplant 22 ha, verkleinern  auf 11 ha 

 Bad Saulgau    geplant 44 ha, verkleinern auf 22 ha 

 Baindt-Baienfurt   geplant 70 ha, verkleinern (Streuobst, Biotope) 

 Aulendorf-GIO   geplant 32 ha, verkleinern auf 15 ha 

 

Folgende geplante Flächenausweisungen lehnen wir ab: 

 Friedrichshafen-Hirschlatt   30 ha, Widerspruch LEP 

 Pfullendorf-Wattenreute  39 ha, Widerspruch LEP 

 Leutkirch-Riedlings   17 ha, Widerspruch LEP 

 Kißlegg-Waltershofen (IKOWA) 33 ha, Widerspruch LEP 

 Ravensburg-Erlen   26 ha, FFH-Nähe, keine Anbindung 

 Salem-Neufrach   27 ha, Landwirtschaftliche Vorrangflächen 

 Tettnang-Bürgermoos  19 ha, Artenschutz 
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Regionale Grünstruktur 

Im Grundsatz stimmen wir der künftigen Struktur zu. Wir begrüßen die Einbeziehung des 

landesweiten Biotopverbunds in die regionalen Grünzüge und die Vorrangflächen für den 

Naturschutz. 

  

Das große zusammenhängende Waldgebiet „Altdorfer Wald“ muss deshalb in die regionalen 

Grünzüge einbezogen werden (Biotopverbund, landesweiter Wildtierkorridor). Eine Sicherung 

über eine Vorrangfläche „Besondere Waldfunktion“ ist nicht ausreichend und wird den 

Anforderungen des Biotopverbundes nicht gerecht. 

 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat im Biotopstärkungsgesetz nicht nur den 

Biotopverbund sondern auch einen besseren Schutz der Streuobstwiesen ab 1.500 m2 

beschlossen. Sie sind seit dem 1.8.2020 geschützt und müssen nach unserer Auffassung 

deshalb ebenfalls in die regionalen Grünzüge übernommen werden. Das ist leider nicht 

konsequent erfolgt. 

 

Im Detail werden auf mehreren Gemarkungen Änderungsvorschläge für die Abgrenzung der 

regionalen Grünstruktur gemacht.  

 

 

Mobilität 

Großen Nachholbedarf hat die Region bei der Infrastruktur für Bahn (Elektrifizierung, teilweiser 

zweigleisiger Ausbau von Schienenstrecken und Reaktivierung von Strecken),  ÖPNV und 

sicheren Radwegen. Hier muss erheblich investiert werden, um den Verkehrskollaps zu 

vermeiden und einen regionalen Klimaschutzbeitrag zu leisten. Bei Bahn und Bus sind 

Halbstunden-Takt-Verbindungen auf den Hauptstrecken anzustreben. Ansonsten sind 

Investitionen unwirtschaftlich und haben zu geringe Entlastungswirkungen. 

 

 

Rohstoffabbau 

Fast 630 ha für den Kiesabbau bis 2040 und 472 ha Vorranggebiete für den Kiesabbau für 

weitere 20 Jahre sind zu viel.  
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Die Naturschutzverbände lehnen einen weiteren Kiesabbau im Altdorfer Wald ab. Das gilt für 

bestehende Abbaustellen und natürlich auch für neue Planungen. Kiesabbau im Altdorfer Wald 

darf nur noch im Rahmen der bereits erteilten Genehmigungen erfolgen.  

 

Eine Erweiterung der Kiesabbaustelle in Amtzell-Grenis bedarf gründlicher Untersuchungen 

des Wasserhaushaltes und ausreichender Pufferflächen zum NSG/FFH-Gebiet „Felder See“.  

Wir fordern eine Reduzierung der Abbauflächen in Krauchenwies. Die kleine Teilgemeinde 

Krauchenwies-Göggingen hat schon 90 ha Kiesabbau auf ihrer Gemarkung. Der zusätzlich 

geplante Kiesabbau im Offenland (40 ha) in relativer Nähe zur Ortschaft wird abgelehnt. 

 

Ebenso müssen die Abbauflächen in Ostrach und Hoßkirch (Wagenhart, Ochsenbach, 

Jettkofen) verkleinert werden. 

 

Ein neuer Aufschluss für Kalksteinabbau im oberen Donautal kommt für uns nicht in Frage. Zu 

groß sind hier die Eingriffe in das dortige FFH- bzw. Vogelschutzgebiet und die Verkehrswege. 

Die Übernahme der pauschalen Forderung des Landesamtes für Geologie, Rohstoffe und 

Bergbau begründet bei weitem nicht die Notwendigkeit des Abbaus an diesem sensiblen 

Standort. Alternativstandorte sind möglich. 

 

Sowohl im Wald als auch im Offenland ist als Ausgleich die „Folgenutzung Naturschutz“ auf 

mindestens 1/3 der Abbaufläche auszuweisen. 

 

Der Torfabbau im Reicher Moos ist spätestens 2030 zu stoppen. Moorschutz ist Klimaschutz! 

Es gab genügend Zeit zur Suche von Alternativen. 

 

 

Klimaschutz 

 

Es ist bedauerlich, dass von der Landesebene keine Vorgaben für den Klimaschutz in der 

Regionalplanung gemacht werden. Dabei muss doch auch die Regionalplanung die Klimaziele 

aus den internationalen Vereinbarungen (Paris, 2015) unterstützen. Wie ein Gutachten der 

S4F zeigt, werden die THG-Kontingente bei einem „weiter so“ in unserer Region bereits in 5 

Jahren aufgebraucht sein.  
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Die Festlegungen im Regionalplanentwurf sind aus wissenschaftlicher Sicht nicht dazu 

geeignet, die politischen Ziele im Klimaschutz zu erreichen. Das verbleibende CO2e-Budget  

der Region, das die Einhaltung des 1,5 °C-Ziels ermöglichen würde, wird vermutlich 2025 

aufgebraucht sein. Das angenommene vom Regionalverband entwickelte 

Wachstumsszenario führt gegenüber dem Status quo sogar noch zu einem zusätzlichen 

Ausstoß von ca. 3 Mio t CO2e bis 2050. Der Planentwurf erfüllt weder die selbst gesteckten 

Klimaschutzziele der Region noch die internationalen Verpflichtungen Deutschlands zur 

Reduktion der Treibhausgas- Emissionen.  (Quelle: S4F – 2021, S.1) 

 

Der Schutz und die Wiederherstellung naturnaher Moore ist eine für die Region Allgäu-

Oberschwaben zentrale Aufgabe im Klimaschutz. Das muss sich auch in der Regionalplanung 

niederschlagen. Für den Raum Kißlegg wurden ab 2010 von der Hochschule Nürtingen ca. 60 

Moore untersucht und für ökologische Aufwertungen und Klimaschutzmaßnahmen 

vorgeschlagen. Hier müssen endlich mehr Umsetzungen stattfinden. 

  



 7 

1.  Grundsätze und Ziele für die Entwicklung der Region 
 
Wir vermissen beim Planentwurf das Herunterbrechen der Klimaschutzziele (Pariser 

Klimaschutzabkommen, EU-Parlament, Bundesregierung) und der Zeile zur Reduzierung des 

Flächenverbrauchs auf die regionale Ebene. 

 

Um nachhaltig zu leben, müssen wir nämlich unsere Verbräuche mindestens halbieren – das 

gilt sowohl für den Flächenverbrauch, Energieverbrauch und den Verbrauch an Rohstoffen. 

Derzeit verbraucht Deutschland drei Erden – wir haben aber nur eine! 

 

Rechnet man das 30 ha-Ziel der Bundesregierung zur Flächeninanspruchnahme auf die 

Region Bodensee-Oberschwaben herunter, so ergibt sich folgendes Bild: 

 Anzahl Einwohner Ziel ha/d ha im Zeitraum  

2020-2035 

BRD 83.100.000 30 164.250 

RVBO 633.743 0,23 1.253 

 

Im Regionalplanentwurf dürfte also der Flächenverbrauch über alles (d.h. Siedlungsflächen, 

Gewerbeflächen und Flächen für Straßenbauvorhaben und andere Verkehrsinfrastrukturen) in 

der Summe 1.253 ha nicht übersteigen, um eine nachhaltige und den Klimaschutzzielen 

angemessene Entwicklung festzulegen.  

Insgesamt (Regionalplan + kommunale Planungen) wird der Wohnbauflächenbedarf für die 

Region Bodensee-Oberschwaben mit ca. 1.000 ha definiert, für Industrie und Gewerbe wird 

ein Bedarf von ca. 1.200 ha angenommen. Zu diesen 2.200 ha kommen zusätzlich 12 geplante 

Straßenbau-Projekte2, die mit zusammen mindestens 300 ha ebenfalls in die Flächenbilanz 

eingerechnet werden müssen.  

Mit diesen Plänen und Vorgaben positioniert sich die Region Bodensee-Oberschwaben weit 

über dem Doppelten des 30 ha- Zieles der Bundesregierung. 

(Quelle: Scientists for Future - Gutachten Januar  2021, S.15 ) 

                                            
2 Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben Regionale Infrastruktur – Verkehr (Kap. 

4.1), Beschluss der Verbandsversammlung am 23. Oktober 2020, S. 3. 
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Für die Planungen in der Region – und damit auch für den Regionalplan -  bedeutet dies, 

daß die geplanten Bauflächen deutlich verringert werden müssen. Dazu machen wir im 

folgenden Kapitel unserer Stellungnahme konkrete Vorschläge und begründen diese.  

 

Die Naturschutzverbände sehen große Flächenpotentiale im Bestand, die es vorrangig zu 

nutzen gilt. Im aktuellen Mikrozensus wird zum Beispiel auf den großen Leerstand von 

Wohnungen hingewiesen (Statistisches Monatsheft Baden-Württemberg“, Heft 7/2017, S.40).  

Leider gibt es dazu keine top-aktuellen Zahlen und auch wenig konkrete Aktivitäten der 

Kommunen (Flächenmanager*innen, die Eigentümer*innen konkret ansprechen und 

Angebote machen, um den Bestand zu aktivieren und an den Immobilien-Markt zu bringen. 

  

Dazu kommen große Möglichkeiten zur Innenentwicklung, wie die Martinshöfe in Weingarten 

oder das Bezner-Areal in Ravensburg zeigen. Wenn dann noch Dachflächen von 

Wohnhäusern, Gewerbehallen und Parkhäusern sowie Parkplätze zur Energie-Gewinnung 

genutzt werden, brauchen wir weniger landwirtschaftliche Flächen und Wälder für Fotovoltaik, 

Bioenergie und Windkraftwerke.  

 

Relevanz der Ziele des Klimaschutzes für den Regionalplan 

Klimaschutzziele sind relevant für die Erstellung eines Regionalplans. Das geht aus § 11 Abs. 

5 LplG hervor. Hier findet sich folgender Passus: „(5) Der Regionalplan soll auch diejenigen 

Festlegungen zu raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen von öffentlichen Stellen (...) 

enthalten, die zur Aufnahme in den Regionalplan geeignet und zur Koordinierung von 

Raumansprüchen erforderlich sind und die durch Ziele und Grundsätze der Raumordnung 

gesichert werden können. Hierzu gehören (...) insbesondere (…) die raumbedeutsamen 

Erfordernisse und Maßnahmen des (...) integrierten Energie- und Klimaschutzkonzeptes und 

der Anpassungsstrategie nach den Vorschriften des Klimaschutzgesetzes Baden-

Württemberg.“  

Klimaschutzziele sind zur Koordinierung von Raumansprüchen erforderlich, denn wenn es 

nicht gelingt, die international vereinbarten Klimaschutzziele zu erfüllen, sind schon mittelfristig 

schwere Schäden für die Region zu erwarten. Ziele und Grundsätze der Raumordnung können 

und müssen einen Beitrag dazu leisten, die Zielerreichung im Klimaschutz zu sichern.  

Dabei handelt es sich konkret um folgende, gesetzlich festgelegte Ziele: „Unter Berücksichti-

gung der internationalen, europäischen und nationalen Klimaschutzziele und -maßnahmen 
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soll die Gesamtsumme der Treibhausgasemissionen in Baden-Württemberg im Vergleich zu 

den Gesamtemissionen des Jahres 1990 bis zum Jahr 2020 um mindestens 25 Prozent und 

bis zum Jahr 2030 um mindestens 42 Prozent verringert werden. Bis zum Jahr 2050 wird eine 

Minderung um 90 Prozent angestrebt im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 

1990.“ (§ 4 KlimaSchG). Für das Zwischenziel 2030 ist sogar zu überlegen, ob nicht die 

Festlegungen im Klimaschutzgesetz des Bundes als höherrangiges Recht zu werten sind („Bis 

zum Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von mindestens 55 Prozent.“, § 3, Abs. 1 KSG). 

Das in § 11, Abs. 5 LplG aufgeführte Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept IEKK von 

2014 enthält Ziele und Maßnahmen aus dem Bereich der Raumordnung: Eine verkehrs-

vermeidende Siedlungs- und Verkehrsplanung kann Wege vermeiden und verkürzen –und 

somit CO2-Emissionen einsparen. Leitbild ist die „Stadt der kurzen Wege“ bzw. „Region der 

kurzen Wege“. Als Maßnahme wird dazu genannt: „Reduktion der Ausweisung neuer 

Siedlungsflächen und Stärkung der Innenentwicklung in Städten und Gemeinden.“  

Das entspricht genau den Forderungen, die bspw. von den Naturschutzverbänden in der 

ersten Auslegung des Regionalplanentwurfs geäußert wurden. Aus unserer Sicht ist es vom 

rechtlichen Rahmen her gerechtfertigt und inhaltlich geboten, im Regionalplanentwurf mit 

höheren Dichtewerten im Wohnbau und geringeren Neuausweisungen von Bauflächen zu 

operieren, um eine stärkere Innenentwicklung und Verdichtung zu erzwingen.  

 

Mangelhafte raumplanerische Steuerung im Hinblick auf die oben o.g. Erfordernisse 

Um die aus sachlichen Gründen notwendigen und aufgrund nationaler Gesetzgebung und 

internationaler Verträge verbindlichen Ziele im Klimaschutz zu erreichen, sind in der Region 

Bodensee-Oberschwaben deutlich stärkere Bemühungen zur Einsparung von Treibhaus-

gasen notwendig, als bisher unternommen wurden. Das zeigt im Detail die Analyse der 

„Scientists for Future Ravensburg“. 

Der Regionalplan beinhaltet Festlegungen zu Raum- und Siedlungsstrukturen, die für die 

CO2e-Emissionen der Region relevant sind. Aus den planerischen Festlegungen im Regional-

plan müssen die Einsparbemühungen wesentlich deutlicher erkennbar werden. Vor allem die 

geplanten Zuwächse an Wohn- und Gewerbeflächen und die mit einer Bebauung einher-

gehenden zusätzlichen CO2e- Emissionen sind mit den gesetzlich festgelegten Klimaschutz-

zielen von Bund und Land Baden-Württemberg nicht vereinbar. Sie widersprechen auch den 

selbst gesetzten Zielen der Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis. 
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Konkret wird folgendes bemängelt: 

 Der Entwurf rechnet mit einem Wohnbauflächenbedarf von 1.200 ha, der deutlich zu 

hoch angesetzt ist. Ein wesentlicher Teil dieses Bedarf wird aus der Berechnung einer 

fiktiven Wohnflächenzunahme pro Kopf abgeleitet, die weder mit dem Klimaschutz 

vereinbar ist noch tatsächlich in den letzten Jahren stattgefunden hat. Mit den 

Bedarfszahlen gibt der Planentwurf jedoch den Städten und Gemeinden die 

Begründung zur weiteren starken Bautätigkeit an die Hand.  

 Der Entwurf enthält deutlich zu geringe Vorgaben zur Wohndichte (EW/ha), die nicht 

den Anforderungen des Klimaschutzes entsprechen. Hier ist ein Abrücken von den 

Zahlen im Hinweispapier des Ministeriums geboten, anders können die Klimaschutz-

ziele nicht erreicht werden. 

 Der Entwurf berücksichtigt die Potentiale der Innenentwicklung zu wenig. Es fehlt eine 

detaillierte und nachvollziehbare  Quantifizierung dieser Potentiale. Es wird auch nicht 

berücksichtigt, dass der pro Kopf- Verbrauch an Siedlungsfläche in der Region 

Bodensee-Oberschwaben im landesweiten Durchschnitt sowieso schon sehr hoch ist. 

 Der Planentwurf eröffnet im Planteil allen Gemeinden zusätzliche Möglichkeiten, im 

vereinfachten Verfahren neue Baugebiete am Siedlungsrand auszuweisen, ohne mit 

dem Regionalplan in Konflikt zu kommen, da an der jeweiligen Siedlungsgrenze 

Flächen bestehen, für die der Plan keine Festlegungen zur Flächennutzung trifft. Damit 

ermöglicht er den Gemeinden die zusätzliche Ausweisungen von Baugebieten in 

erheblichem Umfang. Diese Flächenpotentiale wurden bisher nicht einmal quantifiziert.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Regionalplanentwurf in dieser Form nicht den 

Erfordernissen der gesetzlich festgelegten Klimaschutzzielen entspricht. 

 

Wir wissen, dass viele politischen Vorgaben und Ziele nicht in Gesetze gegossen sind 

und keine klaren Vorgaben für die Planung gemacht werden. Das wissen und beklagen 

auch viele, die sich mit Planung beschäftigen. Aber es hindert uns niemand daran, 

Dinge zu tun, die wir als notwendig erachten. Man darf besser sein, als es das Gesetz 

erlaubt! Nachhaltig denken – lokal handeln. 
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2. Regionale Siedlungsstruktur 
 
 
2.5 Schwerpunkte des Wohnungsbaus 
 
Zu einzelnen Flächenausweisungen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Ravensburg-Sickenried (436-271) 

Laut Umweltbericht (S. 47 ff) ist dieser Standort mit  erheblichen Beeinträchtigung der 

Schutzgüter Mensch (Wohnen, Naherholung), biologische Vielfalt (Artenschutz, 

Biotopverbund), Boden (wichtige Funktionen und hohe Qualität) und Wasser 

(Überflutungsfläche HQ100) verbunden. Insbesondere beim Schutzgut „Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt“ ist laut Umweltbericht keine Minimierungsmaßnahme möglich. Und auch 

die hochwertigen landwirtschaftlichen Böden lassen sich nicht einfach andernorts ausgleichen. 

Außerdem befindet sie sich lt. Klimagutachten im 'Kritischen Durchlüftungsbereich' (Klimaatlas 

BW, LUBW 2006).  

Die Fläche ist laut Umweltbericht unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

raumordnerischen Umweltprüfung nur bedingt als Vorranggebiet geeignet.  

Fazit: Deshalb sollte diese Fläche halbiert werden. Westlich der B 30 sollten keine Bauflächen 

ausgewiesen werden.  

 

Weingarten-Riedhof (436-741) 

Die vorgesehene Ausweisung eines großen Wohnbaugebietes beim Öschweg ist in 

erheblichem Konflikt zum Bodenschutz, zum Klimaschutz und auch zum Artenschutz. 

(Vogelzug-Rastgebiet). Sie sollte deshalb halbiert werden. Die prognostizierte 

Bevölkerungszunahme kann bei verdichteten Bauweisen (mindestens 100 Einwohner pro 

Hektar) auf einer deutlich geringeren Fläche untergebracht werden. Wir geben auch zu 

Bedenken, dass dieses Wohngebiet schlecht an öffentliche Verkehrsmittel angebunden ist und 

weitere Pendlerverkehre auf den Straßen erzeugen wird.  Außerdem gibt es in der Stadt 

Weingarten aktuell bis zu 300 leerstehende Wohnungen, die vermietbar und bewohnbar sind. 

(Quelle: Stadtverwaltung bzw. mündliche Mitteilung eines Stadtrates) 

Die geplante Westranderweiterung in diesem Ausmaß widerspricht eklatant der maßvollen 

Siedlungsentwicklung einer Stadt, die ohnehin kaum Entwicklungsflächen mehr hat. Zudem 

passt sie nicht zu dem Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung. Eine 

Siedlungsausdehnung maximal bis zum Öschweg halten wir für angemessen. Weitergehende 
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Bebauungen sollten frühestens bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 

in 10-15 Jahren diskutiert werden. 

 

Zum Bodenschutz: 

In den Anlagen zum Umweltbericht wird im Standortsteckbrief darauf hingewiesen, dass auf 

der Fläche überwiegend guter landwirtschaftlicher Boden (Vorrangflur II,11-15 Punkte) mit 

teilweise sehr hoher Bodenfunktion (GES LN/W > = 3,5, Fläche >3 ha) vorgefunden wird und 

deshalb das Vorhaben zu einer besonders erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes 

führt.  

Auch bei den anderen Schutzgütern wird (mit einer Ausnahme) mit einer erheblichen 

Beeinträchtigung gerechnet. 

 

Zum Artenschutz (Vogel-Rastgebiet): 

In den letzten Jahren wurden auf dem Areal 27 Vogelarten festgestellt, die auf das offene Land 

spezialisiert sind. Es handelt sich dabei überwiegend um rastende Zugvögel und 

Nahrungsgäste. 18 dieser Arten sind besonders schützenswert. Dies spricht für die 

Beibehaltung des Regionalen Grünzuges. Sollte eine Bebauung der Fläche erfolgen, werden 

diese Vogelarten auf Dauer vertrieben. 

 

 

Aulendorf-Nord (436-751) 

Diese Flächenausweisung ist geplant mit 15 ha, sie muss aus Gründen des Arten- und 

Biotopschutzes auf ca. 9 ha verkleinert werden – um das nördliche Drittel.  

Begründung:  

Die nördliche Sukzessionsfläche zeigt Ruderal- und Pionierwald-Charakter. Sie ist Trittstein, 

Lebensraum und Nahrungshabitat für div. Vogelarten, Kleinsäuger, Insekten, Reptilien, 

Amphibien und evtl. auch für Fledermäuse.  Im örtlichen Biotopverbund nimmt das Areal mit 

dem angrenzenden Mühlbach eine wichtige ökologische Funktion ein. Eine Überbauung ist 

aufgrund artenschutzrechtlicher Belange (§44) abzulehnen. 
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Friedrichshafen-Jettenhausen (435-701) 

 

Das geplante Vorranggebiet für Wohnungsbau im Nord-Westen von Jettenhausen reicht bis 

in die Biotopverbundflächen mittlerer und feuchter Standorte, die durch die B31 neu sowieso 

schon in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf der Fläche liegen heute größere Mähwiesen, 

die um Friedrichshafen herum eher selten sind, deshalb sind sie für den o.g. Biotopverbund 

wichtig. 

 

Der Regionalplanentwurf betont selbst die Wichtigkeit des Biotopverbundes: „Die Erhaltung 

und Entwicklung eines regional und überregional wirksamen Biotopverbunds im Offenland ist 

Zielsetzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Daher sind neben den 

naturschutzfachlich hochwertigen Kernräumen des Biotopverbunds auch die für die 

Entwicklung eines möglichst kohärenten Biotopverbunds bedeutsamen verbindenden Räume 

vor konkurrierenden Raumnutzungen zu sichern.“ (S. B 58) 

 

Im FNP ist die Fläche als geplanter „Geschützter Grünbestand“ eingetragen. 

 

Das geplante Gebiet stößt außerdem an einen schön gestuften Waldrand, der bei den 

Bauarbeiten sicher zerstört würde. Im angrenzenden Wald wurden bei einer kurzen Begehung 

schon 2 Schwarzspechte festgestellt (einer gesehen, ein weiterer gehört). Die hier lebenden 

Tiere mussten bereits mit der Bundesstraße erhebliche Auswirkungen erleiden: 

Verlust von Brutstätten, zum Beispiel für Neuntöter u.a., aber auch für die jagenden auf 

Offenland angewiesenen Arten, wie Schleiereule, Rotmilan, Schwarzmilan, Turmfalke, 

Waldohreule, Waldkauz, Pirol, Grau- und Grünspecht und mehr. Hier würde sich auch die 

Bebauung der Wiesen negativ auswirken. Zwar sind große Flächen Intensivobst-Anlagen, 

aber es geht um die Zwischenflächen (z.B. brüten dort Neuntöter) und um die benachbarten 

nördlichen Wald- und Offenlandflächen, die bisher unbelastet sind (bis auf die Straße) und 

dann wegen Lichtemissionen usw. weiter Druck bekommen. In dem Gebiet wurden in der 

Senke auch schon Laubfrösche beobachtet. Zu erwarten sind auch Zauneidechsen. 

 

Zudem ist es als Kaltluftentstehungsgebiet und Freifläche für bodennahe Kaltluftströme 

stadtklimatisch wichtig (siehe Karte unten). 
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Das geplante Wohngebiet liegt in einem Gebiet mit sehr guten landwirtschaftlichen 

Standorten (Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz). Auch aus diesem Grund sollte 

es nicht überbaut werden. 

 

Aus all diesen Gründen sollte das geplante Baugebiet erstens deutlich kleiner werden 

(verdichtete Bauweise). Beim Bebauungsplan muss unbedingt auf eine Bauweise 

geachtet werden, die die Kaltluftströme möglichst wenig behindert. 
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Überlingen-Flinkern (435-721) 

 

Diese geplante Baufläche lehnen wir ab.  

 

 

Begründung: Diese Fläche am Rande der bisherigen Wohnbebauung ist ein reich 

strukturiertes Landschaftselement, wie es in und um Überlingen nur noch 

im Gebiet St. Leonhard vorkommt: Klein gegliederte Bewirtschaftungsformen (Acker, Wiesen) 

in hügeligem Gelände durchsetzt von Feldgehölzen und Hecken, Gräben, 

Wasserläufen und Geländeeinschnitten. Die Wiesen und Wegeraine sind beste Standorte für 

Wildkräuter, Wildblumen und Lebensraum für Kleintiere, insbesondere Insekten. Angesichts 

der schwindenden Artenvielfalt und auch des Biodiversitätsgesetzes der Landesregierung, 

wäre es unverantwortlich, in diesem Gebiet eine Wohnbebauung zuzulassen. Außerdem hat 

sich diese Landschaft als herausragendes Naherholungsgebiet entwickelt. Laut Umweltbericht 

ist dieser Standort nur bedingt geeignet (s. 42 ff). 

Das Regierungspräsidium Tübingen schreibt dazu in seiner Stellungnahme vom 27.11.2019: 

Bei Beanspruchung beider Gebiete fallen zwei der wichtigsten Teilgebiete des Biotopverbunds 

mittlerer Standorte in diesem Bereich auf einmal weg. Der nördlich von Überlingen 

verlaufende, momentan noch vorhandene Verbundkorridor mittlerer Standorte wird dadurch in 
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seiner Funktionalität mindestens erheblich eingeschränkt. Eine Zerschneidungswirkung ist 

sehr wahrscheinlich  

Überlingen weist eine große Fläche im Bereich Schättlisberg und hat Potentiale zur 

Innenentwicklung (Wohnbaufläche auf dem ehemaligen Kramergelände) 

 

Sigmaringen - Schönenberg (437-731) 

 

Das Baugebiet Schönenberg mit 26 ha sollte ersatzlos gestrichen werden. 

Begründung:  

Laut Umweltbericht (S. 82) führt der Standort zu besonders erheblichen und mehreren 

erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern. Im Flächennutzungsplan der Stadt 

Sigmaringen sind eine Reihe weiterer Baugebiete für Wohnungsbau vorgesehen sind, die für 

einen längeren Zeitraum ausreichen dürften. Das bisherige Zollschulgelände wäre eine 

Alternative, da die bisherige Zollschule ja im Konversionsgebiet der ehemaligen Kaserne neu 

gebaut werden soll 

 

 

Bad Saulgau - Kessel (437 701)  

 

Wir bitten Sie, dieses Wohngebiet zu begrenzen auf die Fläche zwischen dem jetzigen 

Wohngebiet und dem Geh-und Radweg, der von der früheren Landstraße 285 über eine 

Brücke über die Kernstadtentlastungsstraße nach Haid führt. Insbesondere muss der Bereich 

der ehemaligen Kiesgrube herausgenommen werden.  

Begründung:  

Hierdurch würde die in der raumordnerischen Gesamtbewertung angeführten "besonders 

erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern" und "hochwertigen Lebensräume und 

potenzieller Lebensstätten" (laut raumordnerischer Gesamtbewertung – Umweltbericht S. 69 

ff) wesentlich reduziert. Außerdem wurde in Bad Saulgau im Zusammenhang mit der 

Baugebietsausweisung nach § 13b BauGB so viele Bauflächen ausgewiesen, dass der Bedarf 

an Wohnungen für die kommende Zeit gedeckt ist, insbesondere, wenn künftig 

flächensparender gebaut wird als bisher. 

Die 13b-Gebiete sind auf der vorliegenden Karte des RV nicht ausgewiesen und würden das 

zusätzliche Baugebiet im Vergleich zum jetzigen Regionalplan nochmals wesentlich erhöhen.   
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Hauptbühl Messkirch (437-711) 
 
Diese Flächenausweisung wird von den Naturschutzverbänden abgelehnt. 
 

Begründung: 

In Messkirch wurden in den letzten Jahren zahlreiche 13b Baugebiete ausgewiesen 

(zusammen über 20 ha !). Damit dürfte der Bedarf an Wohnbauplätzen über Jahre 

(Jahrzehnte) gedeckt sein. Falls weiterer Bedarf besteht muss dieser durch Innenentwicklung 

gedeckt werden. 

 
 
Pfullendorf (437-721 und 437-723) 
 
Die beiden geplanten Wohngebiete werden von den Naturschutzverbänden abgelehnt. 

Begründung:  

Sie gehen am Bedarf für Wohnraum vorbei. In der Innenstadt stehen unzählige Häuser leer 

und verfallen. Hier sollte eine Verdichtung des bestehenden Wohnraums geplant werden. 

Außerdem soll die weitere Flächenversiegelung verhindert werden. 
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2.6 Schwerpunkte für Industrie und Gewerbe 
 
 

Allgemein: 

Der Regionalplan betont die Wichtigkeit des flächensparenden Bauens auch bei Industrie und 

Gewerbe. In Friedrichshafen /Tettnang und vielen anderen Kommunen der Region gibt es viele 

Hektar Parkplätze und Gewerbeflächen mit eingeschossiger Bauweise, die auf die unten 

beschriebene Weise verdichtet werden und damit weitere Betriebe aufnehmen könnten. 

 

 

 

 

Kißlegg-Waltershofen IKOWA (436 -171)  

Der projektierte Standort für ein „Interkommunales Gewerbegebiet Waltershofen – IKOWA“ 

(Gemeinde Kißlegg) gehört zu den fünf in PS 2.6.1 (3) genannten Standorten für Industrie und 

Gewerbe, die keine raumplanerisch relevante Anbindung an den Siedlungsbestand aufweisen 

(Entwurf Regionalplan S. 16 Ziff. sowie S. B29, Ziff. 2.6 Schwerpunkte für Industrie und 

Gewerbe, zu PS 2.6.0 und PS 2.6.1). Als Begründung hierfür wird bei drei der fünf Standorte 

(außer Kißlegg – IKOWA auch Bad Wurzach – Brugg, Wangen – Herfatz) angeführt, dass 

damit der anzustrebenden Chancengleichheit gegenüber nahe gelegenen bayrischen 

Standorten Rechnung getragen werden müsste, und zwar aufgrund der gelockerten 

Interpretation des Anbindegebots durch das novellierte Landesentwicklungs-programm 

Bayern (LEP Bayern) aus dem Jahr 2018.  

Diese Argumentation geht allerdings fehl, eine Ungleichheit der Entwicklungschancen 

gegenüber der benachbarten Region ist aus folgenden Gründen auszuschließen: der 

geänderte Text des LEP Bayern 2018 und damit die gegenwärtig gültige Regelung enthält (im 

Gegensatz zum ursprünglichen Entwurf des damaligen Staatsministers Söder) zwei starke 

Vorbehalte, und zwar bezüglich wesentlicher Beeinträchtigungen des Orts-und 

Landschaftsbilds sowie bezüglich des Fehlens geeigneter angebundener Alternativstandorte. 

In der Kommentierung wurde betont, dass die sorgfältige fallspezifische Klärung dieser 

Aspekte in den vorgesehenen Verfahren durch die Neuregelung nicht obsolet würde (z. B. 
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Bayerische Staatskanzlei, Pressemitteilung vom 20.02.2018, Nr. 35). Hintergrund waren 

erhebliche Vorbehalte gegen die Neuregelung seitens des Bauernverbandes sowie auch 

innerhalb der damaligen Regierungspartei.  

Die neue Bayerische Staatsregierung hat überdies aktuell eine Flächensparoffensive 

beschlossen (Bayerische Staatskanzlei, Pressemitteilung vom 16.07.2019, Nr: 153): Es wurde 

ein umfangreicher Maßnahmenkatalog beschlossen, der auch Anpassungen im 

Landesplanungsgesetz bzw. im LEP beinhaltet. Wesentlich ist hierbei u. a. die 

Ankündigung des Ministerrats, dass die Lockerung des Anbindegebots (LEP Bayern 

2018) wieder zurückgenommen werden wird! 

Weiterhin wird im Entwurf des Regionalplans darauf hingewiesen, dass für den Standort 

IKOWA keine vernünftigen Alternativflächen mit vergleichbarer Eignung vorhanden seien. 

Die Frage der Standortalternativen war tatsächlich bereits im Rahmen eines Zielabweichungs-

verfahrens in Sachen IKOWA behandelt worden. Die Entscheidung über die Zulassung von 

Abweichungen von Zielen der Raumordnung des RP Tübingen vom 14.12.2015 beruhte ganz 

wesentlich auf einer fragwürdigen Härtefallbetrachtung im Zusammenhang mit der Frage der 

Standortalternativen. Daraufhin hat der BUND im Rahmen einer Klage vor dem VG 

Sigmaringen u. a. ausführlich dargelegt, dass die Voraussetzungen für die Begründung einer 

Härtefallbetrachtung nach einschlägiger Rechtsprechung nicht durch ein vermeintliches 

Fehlen geeigneter Standortalternativen für eine bauliche Entwicklung des gewünschten 

Umfangs gegeben ist.  

Nachdem jedoch mit Entscheidung des VGH Mannheim vom 05.09.2016 der Bebauungsplan 

IKOWA für rechtswidrig erklärt worden war, wurde der Zielabweichungsantrag des 

Zweckverbands IKOWA in Absprache mit dem RP zunächst zurückgezogen, so dass es zu 

keiner Entscheidung im o. g. Klageverfahren (VG Sigmaringen) kam.  

Der Zielabweichungsantrag des Zweckverbandes war im Übrigen überhaupt erst nach 

Einreichung eines Normenkontrollantrages beim VGH Ba.-Wü. (2014) gestellt worden. Zuvor 

(Flächennutzungs-plan- und Bebauungsplan-Verfahren seit 2010) war die Abweichung von 

Zielen der Raumordnung seitens des Zweckverbandes generell in Abrede gestellt worden. 

Immerhin stellte das RP Tübingen schließlich doch fest, dass eine Abweichung von Zielen der 

Raumordnung tatsächlich zu besorgen war. Allerdings ließ die Entscheidung des RP Tübingen 

vom 14.12.2015 die Klärung einiger bedeutsamer Gesichtspunkte im Zusammenhang mit 

Vorgaben aus dem Landesentwicklungsplan Ba.-Wü. (2002) außer Acht.  

Ein zweifellos erforderliches neues Zielabweichungsverfahren in Sachen IKOWA wird 

hierzu eindeutig Stellung beziehen müssen!  
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Tatsache bleibt, dass der Standort IKOWA gegen mehrere Vorgaben der Raumordnung 

verstößt. Das Vorhaben verstößt gegen die folgenden Plansätze LEP (2002): Vorgabe der 

bestandsnahen Siedlungsentwicklung (Plansätze Z 3.1.9 und Z 3.3.6); Gestaltung der 

Siedlungsentwicklung durch kleinräumige Zuordnungen von Raumnutzungen zur 

Verringerung und Vermeidung verkehrsbedingter Belastungen und zusätzlichen motorisierten 

Verkehrs (Plansatz Z 3.1.6.). 

Der bisherige Rechtfertigungsmangel aufgrund Plansatz Z 3.1.2. LEP 2002 (Vorgabe der 

vorrangigen Konzentration der Siedlungstätigkeit auf ausgewiesene Siedlungsbereiche sowie 

Schwerpunkte des Wohnungsbaus und Schwerpunkte für Industrie, Gewerbe und 

Dienstleistungseinrichtungen), soll im neuen Regionalplan durch eine entsprechende 

Ausweisung geheilt werden.  

Die Ausweisung des Standortes IKOWA verstößt jedoch insbesondere auch gegen Plansatz 

5.1.2 LEP 2002 (Lage in einem landesweit bedeutsamen naturnahen Landschaftsraum) i. V. 

m. Plansätzen Z 5.1.2.1 und Z 5.1.2.2. Die betreffenden Gebiete sind in Plansatz Z 5.1.2. 

konkret festgelegt, so dass der LEP hier Vorgaben mit eindeutigem Regelungsgehalt enthält, 

die auch ohne die in Plansatz 5.1.3 vorgesehene „Konkretisierung und Ergänzung“ in den 

Regionalplänen Rechtsgültigkeit besitzen. Daher werden diese Vorgaben aus dem LEP 

auch durch die vorgesehenen Änderungen im Regionalplan (Aufwertung Kißleggs zum 

Unterzentrum, Einbeziehung von Kißlegg in die Landesentwicklungsachse, Aufnahme 

des Standortes IKOWA in den Regionalplan) keineswegs überwindlich!   

Ein wichtiger Bestandteil der bisherigen Rechtfertigung der Planung war ein  

Gewerbeflächenkonzept, das im Gegenzug zur Ausweisung des interkommunalen Standorts 

IKOWA den Verzicht auf ca. 18 ha rechtskräftig ausgewiesene Bauflächen in den 

Zweckverbandsgemeinden vorsah. Es handelt sich hierbei ganz überwiegend um 

Entwicklungsflächen im oder im Anschluss an den Bestand, die an sich vorrangig zu nutzen 

wären.  So ist es beispielsweise kaum vermittelbar, dass die Ortsrandlage Waltershofen-West 

zur Autobahn hin nicht mehr wie früher geplant gewerblich bebaut werden sollte, um einen 

neuen Siedlungskörper in der freien Landschaft zu rechtfertigen. Dies vor dem Hintergrund 

der aktuell kommunizierten neuen Strategie des Zweckverbandes, am Standort IKOWA nun 

in stärkerem Umfang auch ortsansässigen kleineren Betrieben Entwicklungsmöglichkeiten 

bieten zu wollen; letzteres wäre auch an o. g. angebundenen „Verzichtsflächen“ realisierbar! 

Im Gewerbegebiet Kißlegg-Zaisenhofen zeichnet sich überdies ab, dass entgegen früheren 

Beteuerungen auch dort (zumindest vorhabensbezogene) Erweiterungen entwickelt werden 

sollen (aktuelles Vorhaben eines Autohauses). Es wäre den Zweckverbandsgemeinden 

grundsätzlich zu raten, alternativ zu IKOWA eine maßvolle interkommunal gesteuerte 
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und koordinierte Entwicklung ihrer Gewerbeflächen über das Instrument des 

interkommunalen Gewerbeflächenpools zu betreiben. Dies wäre die angemessenere 

Antwort auf die vorliegenden naturraumbedingten Beschränkungen!  

Hierbei ist noch auf die Konkurrenzsituation zum Raum Leutkirch hinzuweisen, wo die letzten 

Jahre ebenfalls Vorstellungen für größerflächige (ggf. interkommunale) Gewerbeansiedlungen 

entwickelt wurden (immerhin mit Lage außerhalb eines „landesweit bedeutsamen naturnahen 

Landschaftsraumes“ nach LEP 2002, PS 5.1.2). Es ist keineswegs raumplanerisch zwingend, 

dass sich die Räume der Mittelzentren Wangen und Leutkirch im Verlauf der Autobahn als 

Konkurrenten gegenüberstehen müssen. In dieser Hinsicht erscheint eine interkommunale 

Koordination zwischen diesen beiden Mittelzentren sogar prioritär und in jeder Hinsicht 

zielführender im Vergleich zum Anliegen konkurrierender Entwicklungen der beiden den 

jeweiligen Mittelzentren zugeordneten Räume.  

Aus umweltfachlicher und umweltrechtlicher Sicht befindet sich der Standort IKOWA 

keineswegs in einem unproblematischen „Zwischenraum“ außerhalb der in geringer Distanz 

umliegenden Schutzgebiete des Argentales und der Kißlegger Moor- und Seenlandschaft 

(Natura-2000-Gebiete, LSG, NSG).  

Es sei in diesem Zusammenhang nur kurz auf die Schwierigkeiten hingewiesen, Belange des 

Immissionsschutzes (etwa in Bezug auf Moorflächen) oder die Oberflächenwasserbehandlung 

(angesichts sehr komplexer hydrogeologischer Verhältnisse) in den Griff zu bekommen. Auch 

ist der Baugrund am Standort IKOWA ausweislich diverser Gutachten im Zusammenhang mit 

IKOWA sowie dem Bau der A96 derart schwierig (Grundwasserstockwerke, Lagen von 

Beckentonen „breiartiger Konsistenz“, etc.), dass seitens der Straßenbauverwaltung 

ernsthafte Bedenken bezüglich einer Schädigung der Entwässerungsanlagen der Autobahn 

geltend gemacht worden sind, insbesondere wenn aufgrund der geologischen Verhältnisse 

davon auszugehen ist, dass umfängliche Gründungsmaßnahmen für die Erstellung von 

Gebäuden erforderlich werden. Auch werden offenbar Beschränkungen bei Unterkellerungen 

unumgänglich sein (lt. Gutachten und bisherigem Entwurf BP). 

Zur naturschutzfachlichen Bedeutung des vermeintlich biotoparmen Teilraums am Standort 

IKOWA als Puffer- und Ausgleichsraum sei schließlich auf die nachgewiesene beträchtliche 

Raumnutzung dieses Bereiches durch gefährdete und geschützte Arten bzw. Artengruppen 

aus angrenzenden Schutzgebieten hingewiesen (z. B. nennenswerter Nachweis aquatischer 

Insekten an Lichtfallen im Gebiet, Großes Mausohr / FFH-Anh. II, etc.).  

 

IKOWA liegt Luftlinie etwa 4500 Meter vom Bundeswildweg nahe des Argenseerieds entfernt. 

Mit der Grünbrücke über die A96 wurde dieser bedeutenden Biotopvernetzungsnotwenigkeit 
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entlang/über die A96 Rechnung getragen. Zur vollen Entfaltung der Wirksamkeit dieser 

millionenteuren Maßnahme ist eine Anbindung in südliche Richtung über das geplante 

IKOWA-Gelände hin zum Arrisriedermoos dringend weiterhin offen zu halten. Dies wurde auch 

im REMOKO-Projekt bzgl. der Schwerpunkts-Zielart des Landkreises "Kreuzotter", die im 

Arrisriedermoos als isolierte Population vorkommt festgestellt. Die Biotopvernetzung wächst 

in ihrer Bedeutung und Notwendigkeit beständig durch die Zerschneidung von Lebensräumen 

und dem zu erwartenden Wanderungsdruck zur Anpassung, die der Klimawandel erzwingt. 

 

Fazit: Die Naturschutzverbände lehnen diesen Standort ab. Er steht im Widerspruch zum 

Landesentwicklungsplan und ist nicht an den Siedlungsbestand angebunden. Um Flächen zu 

schonen und Pendlerverkehre zu reduzieren, müssen Wohnen und Arbeiten nämlich wieder 

zusammengebracht werden.  

Wir teilen die Bewertung im strategieschen Umweltbericht in folgenden Punkten nicht: 

Bodenschutz - ohne Not werden gute landwirtschaftliche Böden überbaut. Deshalb ist IKOWA 

aus raumordnerischer Sicht nicht vertretbar. 

 

 

Salem – Neufrach (435 – 141) 

 

Die Naturschutzverbände sprechen sich gegen die Ausweisung des Schwerpunkts für 

Industrie und Gewerbe mit 27,1 ha in Salem–Neufrach aus! 

 

Die vom Regionalverband auch in der zweiten Offenlage aus den zurückliegenden Bedarfen 

ermittelte Flächengröße ist nicht mehr zeitgemäß und beruht auf rückwärts gerichteten 

Annahmen, dass wir auch in Zukunft so verschwenderisch mit Fläche umgehen dürfen wie 

bisher. Die Ressource Boden ist endlich, was auch daran erkennbar ist, dass in Salem und 

anderswo im Planungsgebiet geschützte Grünzüge aufgehoben werden sollen, da es zu 

wenige Flächenalternativen gibt.  

 

Zudem ist die Landwirtschaft dringend darauf angewiesen, ausreichend Fläche für die Pro-

duktion von Nahrungsmitteln zur Verfügung zu haben. Wir benötigen Flächen, um in Zukunft 

die Versorgung der Bevölkerung, auch die Möglichkeit der Selbstversorgung, aufrecht zu 

erhalten: Unsere gewachsene Kulturlandschaft darf dafür nicht geopfert werden! Deutschland 

kann seine Nahrungsmittelversorgung aus eigenen Ressourcen schon heute nicht 

sicherstellen! Nahrungsmittelimporte sind unumgänglich. Mit der Flächenversiegelung für 
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Industrie und Gewerbe wie auch für Siedlung und Verkehr, verlieren wir das Potential, die 

bestehenden und zukünftigen Probleme des Klimawandels abzumildern.  

 

Der Schutz wildlebender Pflanzen- und Tierarten kann nur mit ausreichend großen Lebens-

räumen gewährleistet werden. Verinselung von Populationen, Zerschneidung von Lebens-

räumen und negative Einflüsse durch die Nutzung mindern die Widerstandsfähigkeit unserer 

Ökosysteme.  

 

Ablehnung der Planungen aufgrund des ökologischen Werts des bisher geschützten 

Grünzugs 

 

Laut Unterlagen des Regionalverbands weist das Gebiet des betroffenen Grünzugs folgende 

ökologische und klimatische Merkmale auf: 

 Gute landwirtschaftliche Böden, mit hoher bis sehr hoher Bodenfunktion, regional beste 

landwirtschaftliche Standorteignung 

 Kernflächen des Offenlandbiotopverbunds, gesetzlich geschützte Biotope der 3. 

Offenland-/Waldbiotopkartierung 

 Bereich des Wildtierkorridors 

 Vorrangige Bedeutung mit Priorität 1 für Vogelarten der offenen Feldflure, laut 

Umweltgutachten gilt: „Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der für 

naturschutzfachlich wertgebende Tierarten wichtigen Funktionen im Raum bedarf es einer 

möglichst zusammenhängenden Freiraumsicherung und der Vermeidung oder 

weitgehenden Minderung neuer Barrieren sowie der Zurücknahme von kulissenbildenden 

Strukturen.“ 

 Ein geringeres Freiflächenpotential, bedingt durch einen Anteil der Siedlungsfläche größer 

10% 

 Eine potentiell größere Betroffenheit, bedingt durch negative Umweltauswirkungen wie 

Lärm- und Schadstoffimmissionen durch Anteil der Gewerbefläche größer 2,5% 

 Einen hohen bis sehr hohen Anteil organischer Feuchtböden nach der Bodenkarte BK 50 

bei einem Moor- und Auenbodenanteil von jeweils mindestens 10% 

 Einen regional hohen bis sehr hohen Anteil an Überflutungsfläche 

 Das Gebiet liegt in einem Landschaftsraum mit kritischen Durchlüftungsverhältnissen und 

erhöhter Wärmebelastung sowie für die Belüftung dieser Räume relevanten 

Ausgleichsräume 
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Die aufgeführten Gründe führten in der Fortschreibung von 1996 zu einer Ausweisung des 

Gebietes als nicht bebaubarer regionaler Grünzug. An den Gründen hat sich bis heute nichts 

geändert, die Rücknahme ist somit nicht plausibel. 

    

Im Konkurrenzkampf um landwirtschaftliche Produktionsfläche sind bäuerliche 

Familienbetriebe stets unterlegen, aber gerade diese sind in der Lage Biodiversität sowie den 

Erhalt von Naherholungsgebieten mit landwirtschaftlicher Nutzung zu verbinden. Der Erhalt 

unserer vielfältigen Natur- und Kulturlandschaft wird ohne diese Betriebe nicht zu leisten sein. 

 

Das Gebiet weist mit den Vorrangfluren 1 und 2 hochwertige landwirtschaftliche Böden auf 

und ist für die regionale Landwirtschaft von großer Bedeutung. Prinzipiell hat sich die Situation 

für die regionale Landwirtschaft dahingehend verschlechtert, dass ihr durch Versiegelung von 

Fläche für Gewerbe, Verkehr und Wohnen, weit weniger Fläche zu höheren Preisen als noch 

1996 zur Verfügung steht. Dies treibt den Strukturwandel im Bereich Landwirtschaft voran, an 

dessen Ende unweigerlich das „Aus“ einer bäuerlichen Landwirtschaft steht. Diese 

Entwicklung wird durch die Planung des Regionalverbands eindeutig verschärft. Spielte die 

Landwirtschaft im Regionalplan von 1996 noch eine Rolle und wurde bei der 

Freiraumsicherung entsprechend berücksichtigt, ist dies bei der aktuellen Fortschreibung nicht 

mehr der Fall. 

 

 

Das Gebiet weist mit den Vorrangfluren 1 und 2 hochwertige landwirtschaftliche Böden auf 

und ist für die regionale Landwirtschaft von großer Bedeutung. Betrachtet man die Verteilung 

der Vorrangfluren im Gebiet des Regionalverbands, fällt auf, dass gerade diese wertvollen 

Flächen auf Salemer Gemarkung vorliegen. 

 

In fünf von sieben Schutzgütern kommt das Gutachten des Büros Trautner auf eine „erhebliche 

Beeinträchtigung des Schutzguts“. Dies führt im Ergebnis der Umweltprüfung zu folgender 

Zusammenfassung: „Das Vorhaben führt zu einer besonders erheblichen oder zu 
mehreren erheblichen Beeinträchtigungen von Schutzgütern“ 

 

In der Abwägung der raumordnerischen Gesamtbewertung besteht die positive Auswirkung in 

der „Verlagerung des Siedlungsdrucks ins angrenzende Hinterland“. Salem ist nicht als 

Hinterland zu werten – es liegt mitten im klimatisch kritisch zu sehenden Becken des 

Bodenseekreises. 
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Abbildung: Eigene Zusammenfassung aus Umweltplan:  

 

 

Der vom Büro Trautner erstellte Umweltbericht kommt zu dem Schluss, dass sich die Aus-

weisung negativ auf das Schutzgut „Mensch“ auswirkt.  

 

Es ist festzuhalten, dass der Umweltbericht hier nur von einer unmittelbaren Auswirkung der 

Planung auf das Schutzgut „Mensch“ ausgeht. Die indirekte Belastung, welche durch den 

extremen Zuwachs an Verkehr entsteht, wird an dieser Stelle noch nicht mit berücksichtigt. 

 

Im Umweltbericht des Regionalverbands wird sowohl der Siedlungsflächenanteil mit über 10 

% als auch der Gewerbeflächenanteil von mehr als 2,5 % des Landschaftsraums Salemer Tal 

als hoch eingestuft. Der Regionalverband hat für den Bodenseekreis eine Fläche (regional 

bedeutsame und zusätzliche kommunale) von 195 ha festgelegt. In das 

Berechnungsverfahren nach Acocella gehen 51.124 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
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ein. Salem stellt mit ca. 2.300 Beschäftigten laut gemeindeeigener Website ca. 4,5% der Be-

schäftigten im Bodenseekreis. Das geplante Gewerbegebiet umfasst 27,1 ha.  

=> Salem trägt nach Entfall diverser geplanter Industrie und Gewerbegebiete im 

Bodenseekreis zur 2. Offenlegung 27,1 von 118,2 ha der regionalbedeutsamen Schwerpunkte 

Im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten hat Salem mehr als dreimal so viel Gewerbefläche 

wie der Durchschnitt im Bodenseekreis.  

Aus diesem Grund kann die Ausweisung nicht mit dem Bedarf für das eigene einheimische 

Gewerbe begründet werden. Mit dem möglichen Wegfall von Friedrichshafen-Hirschlatt – 

wenn dem Zielabweichungsverfahren nicht stattgegeben wird -  schultert Salem-Neufrach 1/3 

der im Bodenseeraums ausgewiesenen Industrieflächen. Die Ausweisung als regionaler 

Schwerpunkt für Industrie und Gewerbe ist ausdrücklich kein interkommunales Industriegebiet, 

dies ist Augenwischerei, da Salem selbst diese Flächen aus eigenem Bedarf nicht benötigt. 

Ortsfremde Firmen werden sich in Salem ansiedeln wollen. Zu erwarten ist, dass Salem 

diesem Druck nicht standhalten wird und die Salemer Betriebe durch attraktive Unternehmen 

von außerhalb möglicherweise selbst ins weitere Hinterland ausweichen müssen. Die 

Ansiedlung von Industrieunternehmen „ins Hinterland“ war ursprünglich nicht auf Höhe von 

Salem geplant, sondern auf den Kreis Sigmaringen bezogen. Die nun anvisierte 

Flächeninanspruchnahme verlagert die Flächenknappheit, ist aber nicht richtungsweisend für 

eine zukunftsfähige, d.h. flächensparende Entwicklung (Digitalisierung, Umstrukturierung, E-

Mobilität). 

 

Die neu als Grundsatz aufgenommene Möglichkeit, Bauschuttrecycling und 

Asphaltmischanlagen im Industriegebiet Salem ansiedeln zu können, verdeutlicht die 

Problematik des Schwerlastverkehrs (s. unten Abschnitt „Verkehr“). 

 

 

Ablehnung des Schwerpunkts für Industrie und Gewerbe in Salem-Neufrach sowie der 

Führung der Landesentwicklungsachse über Salem aufgrund der Verkehrsproblematik 

 

Das bereits bestehende Gewerbegebiet weist eine Größe von rund 40 ha auf. Mit 27,1 ha 

Erweiterung vergrößert sich das vorhandene Gewerbegebiet um mehr als die Hälfte. Nach den 

Plänen des Regionalverbandes ist in den zentralen Salemer Teilorten mit einer zusätzlichen 

Wohnbebauung von 12-15 ha zu rechnen. Somit steht Salem für den zweitgrößten 

Flächenzuwachs im Kreis. Dies macht deutlich, welche Zunahme des Privat- und 

Schwerlastverkehrs zu erwarten ist. Jede andere vom Regionalverband vorgesehene 
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Ausweisung dieser Größenordnung im Bodenseekreis liegt an einer Bundesstraße. Salem 

weist keine geeignete Infrastruktur auf, um den zu erwartenden Verkehr aufzunehmen und 

abzuleiten.   

Aus diesem Grund, wurde die Landesentwicklungsachse im Zuge der Fortschreibung über 

Salem verlegt. In der 2. Offenlage entfällt nun die bodenseenahe Landesentwicklungsachse 

Friedrichhafen – Meersburg – Überlingen. Es entsteht durch diese Konzentration des 

Verkehrsflusses eine zusätzliche, aus unserer Sicht bisher nicht ausreichend gewürdigte 

Belastung auf Salem und seine Umlandgemeinden. Alle Wege führen durch Salem mit den 

Ortsteilen Neufrach, Stefansfeld, Mimmenhausen, Tüfingen und zukünftig auch Buggensegel 

- durch Straßen mit immer dichter werdender Wohnbebauung. 

Salem ist seit 1970 in den vom Verkehr betroffenen Ortsteilen um mehr als das Doppelte (65%) 

gewachsen und wächst mit den Neubaugebieten weiter. Alle Hauptverkehrsströme laufen 

nach wie vor über die Straßen der 70er-Jahre. An den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten in 

Stefansfeld, Mimmenhausen und Neufrach weist eine offizielle Zählung schon 2016 eine 

grenzwertige Verkehrsbelastung zwischen 10.000 und 12.000 Fahrzeugen aus. Verschiedene 

Salemer Verkehrsknotenpunkte wurden deshalb schon 2016 von unabhängigen Gutachtern 

nur als „ausreichend“ belastbar bezeichnet.  

 

Die eingezeichneten Ortsumgehungen für Bermatingen und Markdorf werden in der aktuellen 

Diskussion erstmal auf Eis gelegt, da der Ausbau der B 31 im Fokus liegt. Laut 

Pressemitteilung des VM Ba-Wü vom Dez. 20 sind bei den neu aufgenommenen 

Landesstraßenprojekten die OU Bermatingen + Neufrach nicht dabei. 

 

2020-11-25-PM-VM-BaWü-Zukunft-des-strassenbaus-in-BW.PDF 

 

Ebenfalls eine Ortsumgehung östlich von Neufrach in Richtung des Industriegebiets ist nicht 

zeitnah in Planung. Ein weiterer Straßenausbau würde zwar zu einer Entlastung im 

Innenbereich von Neufrach führen, bedeutet aber gleichzeitig weitere enorme Verluste von 

Naherholungsgebieten, Zerschneidung des Grünzugs und landwirtschaftlicher Nutzfläche. 

Zudem laufen beide Entwicklungen zeitlich nicht parallel, sondern um Jahre bis Jahrzehnte 

versetzt.  

 

Die im Regionalplan vorgestellten Ansätze für eine Verkehrsplanung können diese auf 

Wachstum angelegte Industrie und-Gewerbeplanung nicht erfüllen: 

Der zweigleisige Ausbau der Bahn ist nicht mehr als eine Absichtserklärung. 

file:///C:/Users/soww/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NVEGA1X7/2020-11-25-PM-VM-BaWÃ¼-Zukunft-des-strassenbaus-in-BW.PDF
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Auszug aus der Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums zum Regionalplanentwurf: „…Die 

im Planansatz festgelegten Freihaltetrassen sollten grundsätzlich auch in der 

Raumnutzungskarte als Freihaltetrassen und nicht als „zweigleisiger Ausbau“ bezeichnet 

werden.“ 

Der Regionalverband geht von einem mindestens 15-jährigen Planungs- und 

Realisierungszeitraum für eine teilweise 2-Gleisigkeit aus. Von einem zweigleisigen Ausbau 

sind wir also weit entfernt, abgesehen davon, dass dies an vielen Stellen ohnehin nicht möglich 

ist (z.B. Überlingen). Selbst die Vorzugsvariante der Gürtelbahnertüchtigung sieht nur einen 

partiellen Ausbau der 2-Gleisigkeit vor. Danach verbleiben große 1-gleisige Abschnitte 

zwischen Manzell und Kluftern, zwischen Bermatingen und Mühlhofen und zwischen Nußdorf 

und Ludwigshafen. Auch ein Güterverkehr mit der Bahn ist auf der Strecke Friedrichshafen-

Radolfzell nicht geplant und macht auch bei der überwiegenden 1-Gleisigkeit keinen Sinn. Ein 

Gleisanschluss an das Industriegebiet ist nicht vorgesehen. Und wohl auch nicht machbar.     

 

Dasselbe gilt für die angedachten und teilweise wieder gestrichenen Ortsumgehungen. 

Zitat Wilfried Franke im SK vom 1.2.21: ... Der Neubau von Straßen ist in meinen Augen nicht 

mehr gesellschaftlich gewollt“ 

 

Mit der geplanten Ausweisung zum Unterzentrum und dem Vorranggebiet werden aber jetzt 

schon die Fakten geschaffen für die kommenden 15 Jahre. Die Verkehrsplanungen können 

die Belastungen, die mit einem Schwerpunktgebiet einhergehen weder abpuffern, noch sind 

sie zeitnah umzusetzen. 

 

 

Ravensburg-Erlen Erweiterung (436-101) 

Die gewerbliche Entwicklung Ravensburg sollte nach Eröffnung der B 30 Süd auf das 

Gewerbegebiet Karrer fokussiert werden. Es ist wesentlich besser an das Verkehrsnetz 

(Straße, Schiene) angebunden. Die im Umweltbericht genannten positiven Wirkungen 

„Reduzierung des (innerörtlichen) Verkehrs durch Lage an B 33 und nahegelegenes 

Vorranggebiet für den Wohnungsbau“ beim Gewerbegebiet Erlen sind aufgrund der minimalen 

Anbindung des Gewerbegebiets an den ÖV deutlich reduziert. Erlen hat eine schlechte 

Busbedienung, obwohl es an einer Überland-Buslinie liegt. Bereits heute ist die B 33 überlastet 

– es kommt zunehmend zum Stau bis in die Wohngebiete in der Weststadt und Bavendorf. 
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Außerdem ist eine Erweiterung von Erlen auch aus Sicht des Bodenschutzes abzulehnen. In 

den Erweiterungsflächen sind schließlich Bio-Obstbaubetriebe, denen wichtige Anbauflächen 

entzogen werden.  

Das Vorhaben führt auch zu einer Beeinträchtigung des Schutzguts „Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt“. Der Umweltbericht führt aus, dass hier keine Minimierungsmaßnahme 

möglich ist.  

Es gibt zudem Potentiale zur Innenentwicklung des bestehenden Gewerbegebietes mit seinen 

großen Parkplätzen, die vorrangig zu erschließen sind, bevor dort weitere Flächen in Anspruch 

genommen werden.  

Fazit: Eine Außenerweiterung wird abgelehnt, die innere Verdichtung des bestehenden 

Gebiets ist zu forcieren. 

 

Friedrichshafen-Hirschlatt (435-101) 

Diese Flächenausweisung steht im erheblichen Konflikt mit dem Artenschutz. Sie ist 

abzulehnen 
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Begründung: 

Das geplante Gewerbegebiet bei Hirschlatt zerschneidet den Biotopverbund feuchter 

Standorte. Es vernichtet die kleinen Kernflächen/Kernräume und geschützten Biotope in der 

Mitte. Dadurch isoliert es den Kernraum mit Kernflächen südöstlich von Hirschlatt, die dann 

nur noch über einen 1000m–Suchraum mit anderen ähnlichen Biotopen verbunden wären, 

was nur eine äußerst schwache Verbindung ist. 

Der Regionalplanentwurf betont selbst die Wichtigkeit des Biotopverbundes: „Die Erhaltung 

und Entwicklung eines regional und überregional wirksamen Biotopverbunds im Offenland ist 

Zielsetzung der Vorranggebiete für Naturschutz und Landschaftspflege. Daher sind neben den 

naturschutzfachlich hochwertigen Kernräumen des Biotopverbunds auch die für die 
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Entwicklung eines möglichst kohärenten Biotopverbunds bedeutsamen verbindenden Räume 

vor konkurrierenden Raumnutzungen zu sichern.“ (S. B 58) 

Es muss dringend geprüft werden, ob Brutplätze vom Kiebitz oder Feldlerche vorkommen, wie 

sie auf der anderen Seite (östlich vom Wald) immer wieder gefunden wurden. Deshalb ist hier 

eine lückenlose mindestens einjährige Untersuchung notwendig. Zudem ist eine Überprüfung 

der rastenden Vogelarten im Frühjahr und Herbst notwendig. 

Regelmäßige Beobachtungen bisher: Ortolan, Feldlerchen, Pieperarten, Neuntöter, 

Goldammer, etc. Zudem gibt es an verschiedenen Stellen auch 

Zauneidechsenvorkommen.usw. 

Außerdem liegen in unmittelbarer Nähe mehrere kartierte Waldbiotope, die durch Bau und 

Betrieb des Industriegebietes beeinträchtigt werden (Störung der Fauna durch Lärm, Licht 

usw.). 

Hier und in den anderen Wäldern im Umfeld kommen zahlreiche Arten der Roten Listen und 

streng geschützten Arten vor: Fledermäuse, Haselmaus, Vögel. Gerade auf die Brutvogelarten 

kann ein solches Gewerbegebiet mit seinen Wirkfaktoren erhebliche Auswirkungen haben: 

Lärm, Scheuchwirkung usw. 

Vorkommen: Rot- und Schwarzmilan, Baumfalke, Waldohreule, Waldkauz, Pirol, Mittelspecht, 

Schwarzspecht, Grün- und Grauspecht, 

 

Das geplante Industriegebiet liegt in einem Gebiet mit sehr guten landwirtschaftlichen 

Standorten (Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz). Auch aus diesem Grund sollte es 

nicht überbaut werden. 
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Anmerkung: 

 "Siedlungsanbindung" an den Weiler Hirschlatt besteht, aber das Gewerbegebiet wird fast 

größer als der Weiler. 

 "Verkehrsanbindung": Wenn die B 30 neu direkt dran vorbeiführt, besteht eine 

Verkehrsanbindung. Wenn die neue Trasse für die B 30 noch nicht feststeht, kann damit nicht 

argumentiert werden. 

 

Tettnang-Bürgermoos (435-152) 

Wir bedanken uns für das Einfügen einer Grünzäsur anstelle des Grünzuges zwischen 

Bürgermoos und Pfingstweid, diese ist jedoch zu kurz (s.u.).  

Wir lehnen das geplante Vorranggebiet trotzdem ab. 

 

Begründung: 

Das geplante Vorranggebiet für Industrie und Gewerbe in TT-Bürgermoos liegt in einer großen 

Biotopverbundfläche feuchter Standorte und würde größere Kernräume zerstören (s. LUBW-
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Karte unten), die zudem als Verbindung zum FFH-Gebiet Schussental wichtig ist. Das FFH-

Gebiet reicht entlang der Gräben und Bäche bis hierher. 

In den Tümpeln nördlich der Straße (oberhalb von ...weid im Ortsnamen Pfingstweid der 

LUBW-Karte) leben Biber (s. Fotos). Das geplante Gewerbegebiet würde ihre Wanderung 

entlang der Gräben und Bäche von und zur Schussen sehr erschweren, wenn nicht gar 

verhindern. Die Grünzäsur ist dafür nicht ausreichend. 

Die Bäche und Gräben sind zwar als Vorranggebiete für Naturschutz gekennzeichnet, aber 

wenn sie wie geplant bzw. teilweise jetzt schon direkt am bebauten Gebiet entlang verlaufen, 

sind sie als Wanderweg für Tiere (z.B. Biber) entwertet. 

Durch das Gewerbegebiet entstünde außerdem entlang der Straße eine „Baulücke“ in 

Richtung Pfingstweid, die bei Bebauung den evtl. verbleibenden restlichen 

Biotopvernetzungweg von NO nach SW an dieser Stelle verschließen würde. Die Grünzäsur 

muss bis zur Straße reichen. 
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Unserer Meinung nach gäbe es in Tettnang 

Alternativflächen zu diesem Gewerbegebiet, v.a. da es 

nicht interkommunal vorgesehen ist: 

- In Tettnang gibt es viele ebenerdige Parkplätze. Als ein 

Beispiel rechts ein Foto des Parkplatzes im 

Gewerbegebiet Bechlingen. Diese könnten unter Erhalt 

der Parkmöglichkeiten bebaut werden (z.B. auf Stelzen) 

oder die Parkplätze könnten in einem Parkhaus 

konzentriert werden. 

- Die meisten Gewerbebetriebe, Supermärkte u.ä. sind eingeschossig mit Flachdach. Hier 

könnte durch aufstocken ebenfalls Gewerbefläche geschaffen werden. 



 36 

 

Dies würde besser zu den Zielen des 

Regionalplanes (s. rechts) passen als ein neues 

Gewerbegebiet „auf der grünen Wiese“. 

 

 

 

 

 

 

Gewerbe- und Industriepark Hohentengen (437-141) 

Die Naturschutzverbände sehen den geplanten interkommunalen Gewerbe- und 

Industriepark, Standort Mitte im Dreieck Mengen/ Hohentengen/Herbertingen mit 39,7 ha 

Fläche kritisch. (Nicht nur) aus Naturschutzsicht ist eine Verkleinerung erforderlich. 

Begründung: Das Flugplatzgelände ist weit von Ortslagen entfernt, klar überdimensioniert und 

verkehrstechnisch eher schlecht angebunden. Außerdem führt das Vorhaben zu einer 

erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes „Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt“ 

(Quelle: Anlage zum Umweltbericht, S. 146 ff) Auch vom Regierungspräsidium Tübingen wird 

in der Stellungnahme vom 27.11.2019 darauf hingewiesen dass die Flächenausweisung an 

Schutzgebiete grenzt und der Standort eingehend geprüft werden muss bevor eine 

Ausweisung erfolgen kann (S. 20) 

 

 

Gewerbe und Industriegebiet Herbertingen-Ost (437-121) 

Auch hier halten wir Verkleinerung der Flächenausweisung für geboten. 

Begründung:  Laut Umweltbericht ist der Standort nur bedingt geeignet wegen erheblichen 

Beeinträchtigungen gleich mehrerer Schutzgüter (S.145) Auch vom Regierungspräsidium 

Tübingen wird in der Stellungnahme vom 27.11.2019 darauf hingewiesen dass die 

Flächenausweisung an Schutzgebiete grenzt und der Standort eingehend geprüft werden 

muss bevor eine Ausweisung erfolgen kann (S. 20) 

 

 

Interkommunales Gewerbegebiet Graf-Stauffenberg in Sigmaringen (437-191)  

In dem Gebiet befinden sich eine Reihe ökologisch sehr wertvoller Flächen. Neben einem 

kartierten Biotop sind es heute selten gewordene Magerstandorte und Mischwaldbestände. 
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Letztere bestehen zum Teil aus alten Bäumen und einen hohen Totholzanteil. Sie sind ein 

wichtiger Lebensraum für viele Vogelarten. Gerade die offenen Magerstandorte mit den 

eingestreuten Wäldern machen dieses Gebiet zu einem seltenen und wertvollen Lebensraum. 

 

 

Wir schlagen vor, die als Gewerbegebiet vorgesehene Fläche von 62 ha beträchtlich zu 

verkleinern und den südlichen Teil als Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege 

auszuweisen. 
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Messkirch Industriepark Nördlicher Bodensee (437-161) 

Die geplante Flächenausweisung muss so erfolgen, dass im Süden ein ausreichend breiter 

Puffer zum angrenzenden Schutzgebiet verbleibt. Die Bauflächen sind deshalb entsprechend 

zu verkleinern. 

Begründung: Um den Amphibien-Wanderkorridor im Süden der Flächenausweisung zu 

sichern, Beeinträchtigen im Wasserhaushalt der angrenzenden Feuchtgebiete und eine 

Lichtverschmutzung durch die nächtliche Beleuchtung der Ggewerbeflächen in die 

angrenzenden Naturschutzflächen hinein zu vermeiden halten wir eine große, bis zu 200 Meter 

breite Ausgleichsfläche zwischen Südrand Industriegebiert und Naturdenkmal Birkenloch für 

erforderlich Auch das Regierungspräsidium Tübingen weist in seiner Stellungnahme vom 

27.11.2019 auf die Bedeutung des Biotopverbunds am Südrand der Flächenausweisung hin. 

 

Würdigung der für den Naturschutz bedeutenden Flächen: 

Das an die zu überplanende Fläche angrenzende ND Birkenloch ist das größte Feuchtbiotop 

der Gemarkung Meßkirch. Wesentlicher Schutzzweck ist es, das Feuchtbiotop mit seinen 

Quellhängen zu schützen. Auf relativ kleiner Fläche ist eine große floristische Artenvielfalt 

vorhanden, wobei verschiedene Pflanzenarten vorkommen, die vom Aussterben bedroht sind. 

(Verordnung zum Naturdenkmal des Landratsamtes Sigmaringen vom 6.2.1995). 

Die Existenz des Feuchtgebietes ist durch die Zerstörung des Wasserhaushaltes gefährdet. 

Ein geotechnisches Gutachten zur Baugrundbeurteilung weist wasserführende Schichten in 

Tiefen von 1,30m bis 3,60m nach. Das erklärt die Entstehung des Hangquellmoores. Die 

Unterbrechung der Schichten durch Tiefbaumaßnahmen gefährdet den Wasserhaushalt des 

ND. Ebenso die geplante Oberflächenversiegelung und Ableitung des Oberflächenwassers. 

Eine genauere Untersuchung des Wasserhaushaltes ist dringend erforderlich. 

Zu den einzelnen Arten: 

Vögel: 

Eine durch ein Büro beauftragte Erhebung ergab 48 Vogelarten, davon 34 als Brutvögel. 

Beispielhaft das Vorkommen von Neuntöter, Schwarzkehlchen, Goldammer, Eisvogel. 

Nahrungsgrundlage bildet unter anderem auch das Planungsgebiet. 

Amphibien: 

z.B. Grasfrosch, Teichfrosch, Erdkröte, Laubfrosch, Feuersalamander (Einzelfund) 

nutzen das Planungsgebiet als Wanderkorridor.  

Reptilien:  

z.B. Bergeidechse, Blindschleiche und Ringelnatter nutzen das ND und seine Umgebung als 

Lebensraum. 
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Insekten: 

Erwähnen möchten wir ein großes Vorkommen des Randring-Perlmutterfalters. Er wird im 

Landeszielartenkonzept geführt. 

Durch das geplante Industriegebiet ist er in doppelter Hinsicht gefährdet: seine Wirtspflanze 

ist ein Feuchtgebietsbewohner, seine Raupen fressen nachts, durch Lichtemissionen dürfte 

deshalb die Fortpflanzung gefährdet sein. Für weitere zahlreiche gefährdete Insektenarten wie 

Libellen, Laufkäfer und Heuschrecken bieten die Streuwiesen, Flachmoorbereiche und 

bachbegleitende Flora einen wichtigen Lebensraum. Die Lichtemissionen durch Betrieb und 

Verkehr werden die Insekten aus dem ND abziehen und verenden lassen. Neben der direkten 

tödlichen Wirkung auf die Insekten entzieht dies auch den Vögeln, Amphibien und 

Fledermäusen die Nahrungsgrundlage. 

Fledermäuse und Kleinsäuger.:  

Eine von uns veranlasste Detektion an einem Tag erfasste das Vorkommen von 

Zwergfledermäusen. 

Flora: 

An Pflanzen sollen erwähnt sein: Orchideen, Kriechweide, Teufelsabbiss, Wollgras, viele 

verschiedene Seggen und Binsen. Es handelt sich um Relikte einer alpinen Flora, die sich 

durch die besondere Geländeformation mit Kaltluftansammlung erhalten hat. Durch eine 

Bebauung wird das Kleinklima im ND verändert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das ND und sein Einzugsgebiet durch die 

Überplanung gefährdet ist, so durch den Entzug des Wassers, durch Licht- und Lärmemission, 

Veränderung des Kleinklimas sowie durch die Gefahr der Einschwemmung von Fremdstoffen. 

 

Die grün angelegte Fläche muss als Ausgleichsfläche bzw. Vorrangfläche für Naturschutz 

ausgewiesen werden und von jeder Bebauung, auch Tiefbau ausgenommen werden. Damit 
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rückt das Industriegebiet 200m vom ND Birkenloch ab. Dies wurde vom Büro Senner so 

vorgeschlagen und auch vom RP bislang unterstützt.  

 

Schutzgut Mensch 

Es handelt sich um eines der beliebtesten Naherholungsgebiete der Stadt. Es ist fußläufig 

erreichbar. Seine Bedeutung dokumentiert sich in fast 800 Unterschriften von Mitbürgern, die 

den Schutz des Naturdenkmals durch einen 200 m Pufferstreifen fordern. 

Insgesamt ist das geplante Industriegebiet deutlich überdimensioniert. Im bisher überplanten 

Industriepark sind 8ha für ein Amazon-Lager überbaut. Mangels ortsnaher Arbeitskräfte 

werden täglich in Reisebussen Arbeitskräfte von außerhalb hergefahren. 

Im Baugenehmigungsverfahren sind noch eine Tankstelle und ein Spielcasino mit 

Gastronomie, auch hier stellt sich die Frage nach den Arbeitskräften, die jetzt schon für die 

innerörtlichen Betriebe schwer zu finden sind. 

Ansiedlungen wie die im Bau befindliche Medizintechnik die vorher in Leibertingen ansässig 

war, führt zu einem vermehrten Pendlerverkehr der bisher schon dort Beschäftigten. 

Die Auswirkungen der Ansiedlungen mit geschätzt 1000 Arbeitsplätzen sind noch nicht 

absehbar. 

Aus diesem Grund sehen wir jede Erweiterung sehr kritisch. Sie wird mit Sicherheit zu einem 

erheblichen Pendlerverkehr führen. 

Zusätzlicher Flächenverbrauch ist auch abzusehen durch eine zusätzliche Anbindung mittels 

des neuen Kreisverkehrs an die B313. 

Falls eine Industriegebietserweiterung südlich des im Entstehen befindlichen für unverzichtbar 

gehalten wird, ist auf jeden Fall eine Verringerung der Ausdehnung nach Süden erforderlich. 

Aus den oben genannten Gründen ist es unbedingt notwendig, einen 200 m breiten 

Pufferstreifen an der nördlichen Seite des ND beginnend vom Hof Sieger bis zur B313 von 

jeglicher Bebauung freizuhalten. Dieser Pufferstreifen kann für Ausgleichsmaßnahmen 

herangezogen werden. 

 

Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben - Bad Saulgau 

(437-101) 

Die Naturschutzverbände halten eine Halbierung der Flächenausweisung für erforderlich. Die 

Fläche östlich der Bahnlinie sollte als Baufläche gestrichen werden. 

Begründung: Die Flächenausweisung steht laut Umweltbericht in erheblichem Konflikt mit 

mehreren Schutzgütern. Die Böden sind überwiegend guter Standortqualität für die 
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landwirtschaftliche Nutzung und haben wichtigen Funktionen für den Wasser-, Boden- und 

Klimaschutz. (S. 138 ff).   deshalb ist ein sparsamerer Umgang erforderlich. 

 

Kressbronn–Kappellenesch-Haslach (435-111) 

 

Als Standortalternative ist diese Baufläche im Regionalplan-Entwurf enthalten.  

 

Mit der im jüngsten Entwurf des FNP geplanten Ausweisung eines rund 24 ha umfassenden 

„Interkommunalen Gewerbegebietes (IKG)“ in Kressbronn (Kapellenesch-Haslach) verbindet 

sich eine erhebliche Ausweitung des Flächenanspruchs für Gewerbeflächen in der 

Gemeindeverwaltungsverbandes (GVV) Eriskirch-Kressbronn-Langenargen. Diese erscheint 

im vorgesehen Umfang in jeder Hinsicht mit den Vorgaben der Raumplanung unvereinbar und 

würde darüber hinaus den Verlust von für den Artenschutz vor Ort wichtigen Flächen 

bedeuten: Dieses Gewerbegebiet wird zwar nach der jüngsten Version des RP nicht im 

beantragten Umfang genehmigt, es bleibt jedoch unklar, ob und in welchem Umfang und mit 

welcher räumlichen Zuweisung dort weiterhin noch ein Gewerbegebiet vorgesehen ist. 

Darüber hinaus sei angemerkt, dass das Gewerbegebiet immer noch in unveränderter Größe 

in der Kartendarstellung aufgeführt ist.  

 

Die Naturschutzverbände stellen sich nicht grundsätzlich gegen eine Weiterentwicklung des 

ortsansässigen Gewerbes im Gemeindeverwaltungsverband. Sie könnten sich deshalb u.U 

die Einrichtung eines moderat an die tatsächlichen Bedürfnisse angepassten 

Gewerbegebietes an dieser Stelle vorstellen. Unabdingbare Voraussetzung hierfür ist jedoch, 

dass eine hinreichende Begründung der Notwendigkeit abgegeben werden kann und die o.g. 

naturschutzrelevanten Areale vollständig erhalten bleiben. Sofern unter dieser Voraussetzung 

eine wesentliche Beeinträchtigung der Biotopvernetzung ausgeschlossen werden kann, wäre 

auch eine geringfügige Korrektur der Grünzugs-Grenzen an dieser Stelle denkbar. 

 

 

Gammertingen IKG Laucherttal Nord (437-111) 
 
Die Naturschutzverbände fordern eine deutliche Verkleinerung dieser Flächenausweisung. 

Begründung. Das RP Tübingen weist ist seiner Stellungnahme vom 27.11.20219 auf die 

große Bedeutung dieser Fläche im Biotopverbund trockener Standorte und auf die Konflikte 

mit angrenzenden Schutzgebieten hin und empfiehlt die Möglichkeiten der Innenentwicklung 

wahrzunehmen (S. 46). Dem können wir uns nur anschließen. 
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Ostrach IKG Königsegg (437-171) 
 

Der aktuelle Umfang der geplanten Gewerbe-Flächen für Ostrach entspricht einem 

Flächenverbrauch von insgesamt 22ha. Wir fordern, die Fläche dementsprechend auf etwa 

die Hälfte (11ha) zu reduzieren, naheliegend wäre, sich auf eine Seite der Straße zu 

beschränken. 

Begründung: Im Umweltbericht wird auf den großen Konflikt beim Schutzgut Mensch 

hingewiesen. Überplant werden gute landwirtschaftliche Böden mit hoher 

Bodenschutzfunktion. Auch die Konflikte mit dem Wasserschutz sind erheblich – zum Teil wird 

ein Wasserschutzgebiet überplant!  (S. 156) Deshalb ist ein sparsamerer Umgang mit der 

Fläche erforderlich. 

 

 
Baindt-Baienfurt, Niederbiegen/ Schachen (436-141) 
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Die im Entwurf (Umweltbericht, Anlage 5: Standort-Steckbriefe, S.116-118) dargestellte Fläche 

für ein Industrie- und Gewerbegebiet bedeutet bei Bebauung die Zerstörung von 

 

1. Biotop Nr.181234367020 (Eschengehölz westlich von Schachen: 0,1868 ha) der 

Offenlandbiotop-Kartierung   - Anlage: gg.baindt.schachen...:rot markierte Fläche 

 

2. Biotop Nr. 181234360446 (Ententeich: 0,0259 ha mit nach BNatSchG geschütztem 

Röhricht und Großseggenried) der Offenlandbiotop-Kartierung  - Anlage: 

gg.baindt.schachen...: T2 

 

3. einer ca 2,5 ha großen Streuobstwiese - Anlage: gg.baindt.schachen...: gelb umrandet 

 

      4.   eines Tümpels, der möglicherweise Fortpflanzungsstätte von Amphibien ist. 

            Anlage: gg.baindt.schachen...: T1. 

 

 

Zu 1 und 2: Nach § 30  BNatSchG (zuletzt geändert: 19.6.2020)  sind in „gesetzlich 

geschützen Biotopen“ Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen 

erheblichen Beeinträchtigung..führen können, verboten. Diese Verbote gelten auch für 

weitere, in den Ländern gesetzlich geschützte, Biotope. In BadenWürttemberg werden nach § 
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33 (6) NatSchG-BW gesetzlich geschützte Biotope von der Landesanstalt für Umwelt erfaßt 

und in Listen und Karten mit deklaratorischer Bedeutung eingetragen (hier: Offenland-

Biotopkartierung) 

 

zu 3:Gemäß NatSchG-BW (zuletzt geändert: 23.7.2020) § 33a ist es geboten, 

Streuobstbestände ab 1500 m2 zu erhalten. 

 

Zu 4: 

Gemäß BNatSchG ist es „verboten, Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden 

Tiere der besonders geschützten Arten... zu zerstören. 

 

Daher empfehlen wir, 

 

a. das Areal  der Streuobstwiese (mit Tümpel T1), das Eschengehölz einschließend, bis zu 

Bundesstraße 30, das dortige (nordwestlich liegende) Gehölz mit einbeziehend, als 

Grünzäsur auszuweisen. Anlage: gg.baindt.schachen... : rot umrandet 

 

b. den Ententeich (T2) zu erhalten und in die Grünzäsur oder das Gewerbegebiet zu 

integrieren. 

 

c. Am Nordrand des gepl. Gewerbegebietes den Mindestabstand von 50 m vom angrenzenden 

FFH-Gebiet (Sulzmoosbach) einzuhalten. 

 

 

Aulendorf - Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark Oberschwaben – 
Standort Aulendorf (436-111)  
 
 
Geplant ist ein 32 ha großes gewerbe- und industriegebiet. Die naturschutzverbände fordern 

eine Verkleinerung auf ca. 15ha, ohne Flächen östlich Hofgut Unterrauhen. Auch das 

Regierungspräsidium Tübingen fordert einen anderen Zuschnitt. 

Begründung:  

Der Überbauung im gepl. Ausmaß stehen Belange des Biotop-und Artenschutzes entgegen. 

Ökologisch hochwertige Lebensräume und Trittsteine innerhalb der Feldflur werden isoliert 

und abgedrängt und durch zusätzliche Kulissenwirkung in ihrer Funktion erheblich 
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beeinträchtigt, was einen Artenrückgang zur Folge hat. Eine Überbauung ist aufgrund 

artenschutzrechtlicher Belange (§44) abzulehnen. 

Hinweis:  

Bereits im benachbarten südl. GE Unterrauhen wurden Belange des Biotop- und 

Artenschutzes im Zuge der Erweiterung erheblich beeinträchtigt. Deshalb muss beim GIO eine 

Flächenreduzierung bzw. Freihaltung vor Bebauung erfolgen.   

 
 
 
Pfullendorf/ Wattenreute (437-182) 
 
Diese Flächenausweisung wird von den Naturschutzverbänden abgelehnt. 
 
Begründung:  Das geplante Gewerbegebiet südlich von Wattenreute führt zu einer weiteren 

Zersiedelung und sollte direkt an die bestehenden Gewerbe- und Industriegebiete in 

Pfullendorf geplant werden. Nur dadurch kann die zunehmende Verkehrsbelastung verringert 

werden. Auch die zunehmende Tendenz zu Home-office wird zu Leerständen von 

bestehenden Gewerbe- und Industriegebieten führen. Dadurch ist die neue Planung von  

Gewerbe- und Industriegebieten nicht sinnvoll und widerspricht den Klimazielen. 

Außerdem soll die weitere Flächenversiegelung verhindert werden. 

 

 
Leutkirch Riedlings (436-182) 
 
Diese Flächenausweisung wird von den Naturschutzverbänden abgelehnt. 
 
Begründung:  Die Konflikte mit mehreren Schutzgütern sind erheblich (Umweltbericht S. 129)   

und der Standort steht im Widerspruch zum Landesentwicklungsplan. 
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3. Regionale Freiraumstruktur 
 
Wir begrüssen, dass der Landesbiotopverbund rechtsverbindlich über Grünzüge und 

Vorranggebiete gesichert wird – ein Landschaftsrahmenplan hät5te diesbezüglich ja keine 

Rechtsverbindlichkeit. Beim Biotopverbund feuchter Standorte ist die Übernahme ziemlich 

vollständig gelungen. Leider ist der Biotopverbund mittlerer Standorte nur teilweise in 

Grünzügen und Vorranggebieten enthalten – vor allem Streuobstwiesen an Siedlungsrändern 

sind nicht immer einbezogen worden 

 

In der Sicherung der Streuobstwiesen sehen wir einen erheblichen Mangel des aktuellen 

Regionalplanentwurfs. Es wurde nicht berücksichtigt dass Streuobstbestände ab 1.500 m2 

nach dem Biotopstärkungsgesetz des Landes Baden-Württemberg seit dem 1.8.2020 

geschützt sind. Hier hätte durch eine konsequente Einbeziehung in die Regionalen Grünzüge 

und Vorrangflächen Planungssicherheit geschaffen werden können. 

 

 
3.1. Regionale Grünzüge 
 

Grundsätzliche Bemerkungen 

 

Regionale Grünzüge sind begründet mit der Sicherung von Flächen für den Naturschutz, 

Hochwasserschutz, die Land- und Forstwirtschaft. Sie ermöglichen aber auch die Steuerung 

der Bebauung. 

Diese Planung entfaltet jedoch keine Steuerungswirkung. das machen unsere Nachbarn 

besser: im Rheintal in Vorarlberg reicht die geschützte Landesgrünzone bis an die 

Siedlungsränder - das zwingt die Gemeinden zur Innentwicklung und Verdichtung. 

Die weiteren Festlegungen ("weiße Flächen" um jede Ortschaft in Verbindung mit dem §13b) 

leisten einem zusätzlichen Flächenfraß Vorschub, der im Regionalplan noch nicht einmal 

beziffert ist. 

Die Vorgehensweise der Planung dieser Bestandteile des Regionalplanes muss trotz 

Vorliegen des Fachgutachtens (Büro ATP J. Trautner, 2017) kritisch hinterfragt werden. 

 

Es war im Juli 2018 von der Verbandsversammlung beschlossen worden, dass die Bausteine 

des künftigen Landschaftsrahmenplanes vollständig in das Kapitel Freiraum einfließen sollen. 
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Damit würde der Landschaftsrahmenplan vollumfänglich verbindlich gemacht. Anhand der 

nunmehr vorliegenden Unterlagen zeigt sich jedoch, dass sich die Grundlagen des 

Landschaftsrahmenplanes noch sehr vorläufig und bruchstückhaft darstellen. Die Abarbeitung 

erfolgt tatsächlich aus unserer Sicht in falscher Reihenfolge. 

 

Um die Vorgaben des Landesplanungsgesetzes und die Vorgaben des 

Landesentwicklungsplanes realisieren zu können, müsste der Regionalplan auf den 

Erkenntnissen eines sorgfältig erstellten Landschaftsrahmenplans aufbauen. Die Entwicklung 

der Fachgrundlagen für einen Landschaftsrahmenplan und damit für das System einer 

regionalen Freiraumstruktur hinkt hinter der sonstigen Planung und dem Fortgang des 

Verfahrens zur Fortschreibung des Regionalplanes hinterher. Dies kann keinesfalls akzeptiert 

werden! Die Erarbeitung eines fachlich fundierten Landschaftsrahmenplanes muss vor 

Festlegung des Entwurfs des neuen Regionalplanes erfolgen. Der Regionalverband wird 

aufgefordert, diesen Mangel schnellst möglich vor Abschluss der Fortschreibung durch eine 

vertiefende Bearbeitung der Planungsgrundlagen zu beheben. 

 

Das bisherige System von Freihalteräumen (Regionalplan 1996) orientierte sich an 

Schutzgebieten (NSG, LSG etc.), geplanten Schutzgebieten und anderen schutzbedürftigen 

Teilräumen, die Gebiete waren diskret abgegrenzt, benannt und im Text explizit begründet, 

auch in Bezug auf absehbare Belastungen und Risiken bzw. deren Vermeidung. 

 

Es ist zwar ausdrücklich anzuerkennen, dass nunmehr der Anspruch verfolgt wird, die 

Freihaltebereiche systematischer nach funktionalen Kriterien zu entwickeln. Nunmehr wird ein 

„Signaturkontinuum von Freihalteräumen“ vorgeschlagen, für das nach verschiedenen 

Kategorien etliche Datengrundlagen räumlich verschnitten wurden (insbesondere 

Biotopverbund, Gewässer, Moorflächen etc.). Dem könnte grundsätzlich zugestimmt werden, 

wie bereits in der Stellungnahme zur 1. Offenlegung betont wurde. 

 

Zunächst ist dennoch kritisch anzumerken, dass im neuen System so manche 

Schutzgebietsfläche fehlt. Es wurde bereits in unserer Stellungnahme zur 1. Offenlegung 

gefordert, Natura-2000-Gebiete und Naturschutzgebiete vollständig in die Freihalteräume der 

versch. Kategorien (Grünzüge, Grünzäsuren, Vorranggebiete für Naturschutz und 

Landschaftspflege) einzubeziehen. Schutzgebiete unterliegen zwar selbstverständlich ihrem 

eigenen Schutzregime, jedoch ist das System von Freihalteräumen im Regionalplan zum 

einen inkonsistent und schwer anwendbar, wenn es diese Dinge nicht integriert sind. Weiter 
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sollten die freizuhaltenden Bereiche ausreichend Puffer gegen Belastungen von außerhalb 

bereitstellen, um Schäden abzuwenden. In diesem Sinne sollten auch dienende 

Landschaftsschutzgebiete und geeignete Pufferflächen mit Schutzfunktion in Bezug auf 

strenger geschützte bzw. schutzbedürftige Kernflächen in das System integriert werden 

(solche Bereiche sind auch bereits im bisherigen Regionalplan Bestandteil von 

Schutzbedürftigen Bereichen für Naturschutz u. Landschaftspflege). Das Kriterium 

Landschaftsschutz (insbesondere im Sinne von Schutz des Landschaftsbildes) spielt im 

Entwurf explizit lediglich bei den Grünzügen und Grünzäsuren eine Rolle, nicht bei den 

Vorranggebieten für Naturschutz und Landschaftspflege. Dies ist zu hinterfragen und als 

unzureichend zu beurteilen, zumindest hinsichtlich der o. g. dienenden Funktion in Bezug auf 

bedeutsame Flächen des Biotopverbundes bzw. wichtige Habitatflächen. 

 

Eine Darstellung gesetzlich und verordnungsmäßig besonders geschützter Gebiete 

(gegenüber Regionalplan 1996 kommen hier die Natura-2000-Gebiete hinzu) sollte dem 

Regionalplan daher in Text und Karte neben der integrierten Darstellung auch explizit 

beigefügt werden. Inhaltlich ist ein Bezug zum neuen Freiraumsystem herzustellen, auch wenn 

oder gerade weil das überkommene Schutzgebietssystem in funktionaler Hinsicht mit Mängeln 

behaftet ist. (Letzteres gilt bekanntlich selbst für die Gebietsauswahl Natura-2000, die 

Verbände hatten sich bei der Gebietsauswahl kritisch damit befasst.) Das System aus 

Freihaltebereichen und Schutzgebieten ist insgesamt für die Zielerreichung relevant, beide 

Ebenen müssen auch weiterentwickelt werden. 

 

Weiterhin müssen übergreifende landesweite, auch in der Rechtsprechung mittlerweile 

bedeutsame Raumordnungskategorien des Landesentwicklungsplanes im 

Regionalplan gewürdigt und dargestellt werden (insbesondere in vorliegendem 

Zusammenhang die „landesweit bedeutsamen naturnahen Landschaftsräume“ nach 
LEP 2002, PS 5.1.2). Eine explizite inhaltliche bzw. planerische Bezugnahme hierauf ist 

unerlässlich. Dies ist im bisherigen Entwurf völlig unterblieben. 

 

Das Ergebnis der nunmehr für die Abgrenzung der Freihalteräume herangezogenen 

funktionalen Kriterien, bzw. der nach diesen Kriterien ausgewählten Datengrundlagen 

(„Fachplan Landesweiter Biotopverbund“ der LUBW, standörtliche Auswahlkriterien wie 

Moorböden, Fließgewässer, etc.) erscheint noch ziemlich provisorisch. Es wird im Gutachten 

eingeräumt, dass die Datengrundlagen bezüglich Bearbeitungstiefe höchst unterschiedlich 

sind. So wird etwa beim Wald einfach eine eigene Freihaltekategorie geschaffen 
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(„Vorranggebiete für besondere Waldfunktionen“), dahinter steckt aber - ganz offen 

eingeräumt - ein eklatanter Mangel an Datengrundlagen zu bewaldeten Bereichen. 

Entsprechend den Kompetenzen des Büros werden in größerem Umfang tierökologische 

Daten bzw. Kriterien angewandt, dies ist positiv zu werten. Bei genauerer Betrachtung ist aber 

auch dieser Teil der Planung noch eine „Baustelle“ mit z. T. gravierenden Fehlern und 

Ungereimtheiten. So werden im Gutachten etwa prioritäre Landschaftsräume zur Sicherung 

bestimmter Schutzgüter analysiert. Eine Abgrenzung ausschließlich anhand von Potenzial-

Kriterien auf Landschaftsebene ohne präzisen Abgleich mit tatsächlichen Habitaten kann dazu 

führen, dass z. B. bei den Feldvogelarten überregional bedeutsame Gebiete außerhalb der 

aufgrund der angewandten Kriterien benannten Räume nicht hinreichend gewürdigt werden  

 

Nachfolgend weitere Anmerkungen und Beispiele. 

 

So ist die Äußerung im Gutachten, der Rückgang der Feldvögel sei maßgeblich auf die 

zunehmende Kammerung der Landschaft durch Gehölzstrukturen usf. zurückzuführen, 

unzutreffend. Die Wirkung vertikaler Kulissen auf diese Tiergruppe wird zwar nicht bezweifelt. 

Über weite Strecken kommt es tatsächlich jedoch eher zu einer Ausräumung der Landschaft. 

Der Verlust der Feldlerchen- und Kiebitzvorkommen, etwa um Leutkirch, Bad Wurzach usw., 

war eindeutig eine Folge des großflächigen Maisanbaus, also der Nutzungsintensivierung im 

Ackerbau.   

Es ist sicher nicht sinnvoll, Biotopverbundplanung in räumlicher Hinsicht einfach am 

Schutzflächen-Angebot zu orientieren. Zwar sind Fließgewässer und Moore beide 

wassergeprägt - ihre Lebensraumbedingungen sind aber so unterschiedlich, dass sie zu einem 

gemeinsamen Biotopverbund im engeren Sinne nicht geeignet sind. Wichtig wäre es 

insbesondere, notwendige Verbundfunktionen noch stringenter zugrunde zu legen, wie es ja 

am Beispiel der Wildwanderwege dargestellt wurde. So ist im Zeichen des Klimawandels für 

Moorbewohner der Verbund der relevanten Lebensräume in Richtung alpiner 

Rückzugsgebiete überlebenswichtig. Ein solcher Verbund dürfte beispielsweise nicht durch 

Zäsuren und Belastungszonen wie zusätzliche Lichtglocken von Siedlungskörpern und 

Infrastrukturen unterbrochen werden. Daher bedarf das diesbezügliche Verbundsystem eines 

Schutzes vor derartigen Schadwirkungen (s. obige Bemerkungen zu erforderlichen 

Pufferbereichen). 

Der Landschaftsraumschlauch 1. Priorität entlang der Argen ist ein weiteres Beispiel in dieser 

Richtung  - die Argen und ihre Lebensräume sind ohne die zugehörigen Seitenbäche und 
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deren Auen usw. nicht lebensfähig. Sie planerisch abzukoppeln, wird der Verbundfunktion 

nicht gerecht. 

 

Entsprechende Beispiele könnten fortgesetzt werden - sie zeigen, dass aus den bisherigen 

Grundlagen noch kein verantwortungsbewusster Landschaftsrahmenplan ableitbar ist. Dieser 

soll aber ja vollständig in das Kapitel Freiraum des Regionalplanes einfließen. Die bisherigen 

Angaben können hierfür aber noch keine hinreichende Grundlage darstellen. 

 
 

Grünzüge und Grünzäsuren – Vorschläge zu Einzelstandorten 
 

a) Altdorfer Wald 
 
 
Größe und Lage 
 
- Großes zusammenhängendes Waldgebiet in Oberschwaben, cirka 10.000 ha, davon 

über 80% Staatswald  

- Mehrere Gemeinden: Wolpertswende, Baindt, Bergatreute, Bad Waldsee, Wolfegg, Vogt, 

Kißlegg,  

 
Schutzgebiete 
 
- Ca 25% geschützt über FFH (950 ha), NSG (200 ha); ND (50 ha ?);  Bannwald (63 ha) 

geschützte Biotope (ca. 400 mit 1.200 ha?) = 2.000 – 2.300 ha, Achtung: 

Überschneidungen!  

- Ca 10-15% geschützt über LSG – 3 große LSG: Durchbruchtal Wolfegger Ach (770 ha – 

fast alles Wald), Jungmoränelandschaft Amtzell-Vogt/Lankrain (im Norden kleiner Anteil 

Altdorfer Wald – nur wenige Hektar), Gaishauser Ried (113 ha), Lauratal-Rößlerweiher 

662 ha,  

- Ca. 10-15% Wasserschutzgebiet - 3 Wasserschutzgebiete: bei Vogt, Wolfegg und 

Enzisreute – zusammen über 1.000 ha?  

- Bodenschutzwald nach WFK: ca. 1.100 ha 

- Immissionsschutzwald nach WFK: ca. 200 ha 

Der Verein „Altdorfer Wald e.V.“  schätzt, dass zusammen etwa 55% der Waldfläche 

geschützt sind – ohne WSG ca 40%.  (Quelle www.altdorferwald.org)  

 
  

http://www.altdorferwald.org/
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Artenvielfalt und Biotopverbund 
 
- große Amphibienpopulationen mit seltenen Arten wie Kammmolch, Laubfrosch, 

Gelbbauchunke,  

- über 100 Brutvogelarten (ORNIKA 2000). Besonderheiten: Waldschnepfe (landesweit 

bedeutendes Vorkommen!), Schwarzstorch (Brutvogel) Schwarzspecht, Eisvogel, 

Wespenbussard 

- Seltene Säugetiere: Bibervorkommen z.B. im Lochmoos bei Schlier, beim Rössler 

Weiher, an Wolfegger Ach, mehrere Fledermausarten (Bechstein-Fledermaus) und 

Wildkatze !! (Nachweis im Winter 2014/2015 erfolgt) 

- Viele Insektenarten – vor allem in den einestreuten feuchtgebieten (Goldener 

Scheckenfalter im Lochmoos) und in alten Baumbeständen (holzbewohnende Arten) 

- Wildtierkorridor mit nationaler Bedeutung mittig – West nach Ost 

- Biotopverbund feuchter Standorte – vor allem in den Randbereichen 

 
Fazit 
 

Beim Altdorfer Wald handelt es sich um einen Biotopkomplex mit zentraler Bedeutung für 

waldbewohnende Arten in der Region. Er ist ein „hotspot“ der Biodiversität. Weitere Eingriffe 

durch Durchschneidungen, Verinselungen und Biotopverluste sind über einen regionalen 

Grünzug zu vermeiden.  

Als Teil des Generalwildwegeplanes muss er unseres Erachtens in seiner Gesamtheit 

über einen regionalen Grünzug gesichert werden 
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Der Altdorfer Wald ist mit rund 10.000 Hektar das größte geschlossene Waldgebiet 

Oberschwabens, hier mit dem Oberen und Unteren Abgebrochenen Weiher,  

Gemarkung Baindt .                                                                            Bild: Stefan Hövel 
 
 

 
 
Wildtierkorridor und Biotopverbund im Altdorfer Wald        Quelle: LUBW Kartendienst 
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Schutzgebiete im Altdorfer Wald                                        Quelle: LUBW Kartendienst 
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b) Friedrichshafen und Umgebung 

 

a) FN-Manzell/-Spaltenstein /FN Schnetzenhausen/-Waggershausen/-Industriegebiet 
 
Der Bereich zwischen FN-Manzell/-Spaltenstein (bis zum Buchenbach) im SW und 

FNSchnetzenhausen/-Waggershausen/-Industriegebiet im NO (ca. alles südlich der B 31 neu) 

sollte in den nördlich verlaufenden Grünzug einbezogen werden oder zur Grünzäsur erklärt 

werden. 

 Begründung: 

• Die Reihe kleinerer Wäldchen verbindet das Seemooser Wäldchen am Ufer 

(besondere Waldfunktion) mit dem Bodensee-Hinterland 

• Die Biotopverbundfläche schafft eine Verbindung des LSG und des Bodenseeufers 

(FFH-Gebiet) mit dem Hinterland. Diese Verbindungen sind aufgrund der fast 

durchgehenden Bebauung selten und deshalb besonders wichtig und wertvoll. 

• In der Fläche liegen mehrere Biotopverbundflächen feuchter und mittlerer Standorte, 

u.a. auch Kernflächen (s. LUBW-Karte unten) 

• Die Fläche enthält mehrere § 30 Biotope (s. LUBWKarte unten) 

• Mehrfach sind kleinere und größere Streuobstwiesen, Hochstammbaumreihen, 

Feuchtbiotope/Gräben, Mähwiesen und Weiden eingestreut, die in ihrer Summe einen 

wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zum Biotopverbund leisten. (einige Beispiele in 

der RPlan-Karte markiert: rot = Streuobst, grün = Wiesen/Weiden, blau = 

Feuchtgebiet/Gräben). 

Würde die Fläche zugebaut, verlören sie ihren ökologischen Wert. 

• Weitgehend handelt es sich um Flächen mit sehr guten landwirtschaftlichen Standorten 

(B´Vorrangflur 1 nach der digitalen Flächenbilanz) 

• Die Fläche ist wichtig „zur Gliederung der Stadtlandschaft und des ländlichen 

Siedlungsraums (Vermeidung von Zersiedelung) sowie zur Erhaltung siedlungsnaher 

Freiflächen“ 

• Wichtige Luftleitbahn für Kaltluftströme vom Freiland zu Siedlungsflächen (s. 

Klimatopkarte der Stadt Friedrichshafen). Diese würden durch Bebauung zerstört, was 

negative Folgen für die vorhandene Siedlungsfläche hätte. 
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Bspl. für kleinräumige Verzahnung von Wiesen, Feuchtgebieten/Gräben und 

Streuobstwiesen 

südl. von 

Schnetzenhausen 

(schwarzes 

Rechteck oben) 
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Detailfrage: 

Warum wurde das Vorranggebiet für Naturschutz und 

Landschaftspflege südöstlich vom Fallenbrunnen (oranger Kreis) 

aufgehoben, es ist ein kartiertes Biotop (s. LUBW-Karte unten)? 

Es sollte weiterhin ein Vorranggebiet für Naturschutz bleiben. 

 

Begründung: 

Die Unterlagen zum BP Fallenbrunnen NO betonen die hohe 

ökologische Wertigkeit der Wälder im Fallenbrunnen:   

„Biologisch betrachtet kann man den Fallenbrunnen in die 

Lebensräume „Waldstrukturen“ und „ruderales Offenland“ 

unterteilen. Für beide Lebensräume ist das Fallenbrunnen-Areal 

faunistisch sehr wertvoll. Die hier wohnenden Tierarten stellen z.T. die letzten Bestände ihrer 

Art in Friedrichshafen dar. (...) 

Die Wertigkeit des Lebensraums „Waldstrukturen“ ergibt sich aus den naturgewachsenen, teils 

feuchten Verhältnissen [z.B. das o.g. Waldstück]. Insgesamt 60 Vogelarten wurden erfasst, 

davon sind als Brutvögel 16 Arten auf der Roten Liste und/oder streng geschützt, inklusive der 

Waldohreule, dem Grauspecht, Pirol und Trauerschnäpper. Es wurden bis zu 15 

Fledermausarten erfasst (die Auswertung zur genauen Zahl erfolgt noch), inkl. die FFH 

Anhang 2 - Arten Großes Mausohr sowie die aus Vorjahren bekannte Bechstein Fledermaus. 

(…) 

Die wichtigste funktionale Achse für die vorkommenden Tierarten besteht aus dem 

Waldverlauf von Südosten [z.B. das o.g. Waldstück] durch den zentralen Waldbereich in den 

Nordwesten.“ 

Sitzungsvorlage GR FN 16.11.2020, S. 5 
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b) Seewald 
 

 
 

Der gesamte Seewald sollte als 

Grünzug geschützt werden, also auch 

der Streifen zwischen jetziger B30 und 

Bahnlinie (oranges Oval) 

 

 

Begründung: 

- Der Waldstreifen enthält streng geschützte Tierarten. Das Faunistisches Gutachten 

(Zusammenfassung s.u.) sieht artenschutzrechtliche Verbotstatbestände bei Rodung 

auch nur eines Teilbereiches, also ist es geboten, ihn in den Seewald-Grünzug 

einzubeziehen. 

- Der Waldstreifen schützt den im NO anschließenden Vorrangbereich für Naturschutz 

und Landschaftspflege. Wenn der Waldstreifen gerodet und bebaut werden sollte, ist 

der Bereich im NO ebenfalls entwertet. 

- Der Waldstreifen schützt den Seewald vor dem Lärm von Flughafen und Bahn 

 

„Teilgebiet 3 (geplanter GE-Standort) trennt sich aufgrund der Bestandssituation primär 

bezogen auf Vögel (vorrangig hier der stark gefährdete Grauspecht) sowie die stark gefährdete 

FFH-Anhang IV-Amphibienart Gelbbauchunke klar in den Teil westlich des Kreisverkehrs an 

der bestehenden B 30 und der Querspange zum Flughafen sowie den Teilbereich nordöstlich. 

Letzterer ist vor dem Hintergrund dieser Artenvorkommen als regional bedeutsam (Wertstufe 

7 der neunstufigen Skala von KAULE 1991) einzustufen und beherbergt eine Reihe weiterer 

gefährdeter oder rückläufiger Arten. 
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Demgegenüber ist der westliche Teil als lediglich örtlich bedeutsam (Wertstufe 6 der 

neunstufigen Skala von KAULE 1991) zu bewerten. Auch dieser beherbergt allerdings u. a. 

mit der streng geschützten Haselmaus Arten mit besonderer artenschutzrechtlicher Relevanz. 

Vor dem Hintergrund der bereits vorhandenen Fragmentierung der beiden Teilgebiete des 

geplanten Gewerbestandortes sowie Biologie und Lebensraumansprüchen der betroffenen 

Arten (insbesondere Gelbbauchunke und Haselmaus) ist nicht davon auszugehen, dass bei 

Realisierung des Vorhabens artenschutzrechtliche Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG 

vermieden werden können. Daher ist eine Realisierung voraussichtlich nur im Rahmen einer 

artenschutzrechtlichen Ausnahme zu erwarten, soweit die Rahmenbedingungen hierfür erfüllt 

werden können. Zudem besteht ein hoher Maßnahmen- und Flächenbedarf für Funktionserhalt 

bzw. Maßnahmen zur Vermeidung einer Verschlechterung des Erhaltungszustands von 

Populationen betroffener Arten.“ 

(Aus:  Arbeitsgruppe Tierökologie J. Trautner (Hg), Geplantes Gewerbegebiet Flughafen Süd-

Ost der Stadt Friedrichshafen - Bestand und Bewertung Fauna, S. 29) 

 

c) Landschaftsschutzgebiet Württembergisches Bodenseeufer: Teilbereich FN West 

 

Das LSG Württembergisches Bodenseeufer - Teilbereich Friedrichshafen-West ist zum 

größten Teil nicht Bestandteil eines Grünzuges oder Grünzäsur (außer einem kleinen Gebiet 

ganz im Westen und dem Seemooser Wäldchen in der Mitte) – s. Karten unten. 

 

Entgegen den Aussagen 

in der Abwägung der 

Einwendungen 

(s.rechts), haben wir 

nirgends eine 

Begründung gefunden, 

warum dies so ist. 

 

 
 

U. E. muss das gesamte LSG als Grünzäsur festgelegt werden. 
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Die Fläche ist wichtig „zur Gliederung der Stadtlandschaft und des ländlichen Siedlungsraums 

(Vermeidung von Zersiedelung) sowie zur Erhaltung siedlungsnaher Freiflächen“ in diesem 

Bereich. Da dieses LSG in der Vergangenheit durch zahlreiche Eingriffe (Baumaßnahmen, 

Baumfällungen usw.) schon stark beeinträchtigt wurde und weitere Beeinträchtigungen 

drohen, ist ein weiterer Schutz dringend nötig. 
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Entsprechendes gilt für das LSG Württembergisches Bodenseeufer östlich von 
Friedrichshafen. 

 

 

 
Entsprechendes gilt für das LSG Höhe 493,8 südlich Tettnang bei Schäferhof 

 
 

 
d) Ettenkirch - „Loch“ im Grünzug: 
 
Wir bedanken uns für die Ausweitung des Grünzugs nordwestlich von Ettenkirch. Südöstlich 

von Ettenkirch liegen zwei große Streuobstwiesen (s. LUBW-Luftwild unten), diese sollten 

ebenfalls in den Grünzug einbezogen werden. 
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Begründung: 
 
Es ist anzunehmen, dass die nicht im Grünzug liegenden Flächen für Wohnbebauung 

vorgesehen sind (neuere Wohngebiete schon vorhanden, andere im Bau). Ettenkirch liegt rel. 

weit von den Arbeitsplätzen in FN entfernt und ist mit ÖPNV schlecht erreichbar, deshalb ist 

es nicht sinnvoll, die Wohngebiete dort auszuweiten. 
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e) FN-Ober- und Unterlottenweiler (Ailingen) 
 

 
 
Der Grünzug zwischen FN-Ober- und Unterlottenweiler (bei Ailingen) sollte fortgesetzt werden. 

 

Begründung: 

Hier liegt eine Kernfläche des Biotopverbunds mittlerer Standorte (s. LUBW-Karte unten). 

Ohne diesen Trittstein besteht keine Verbindung zu den westlich davon gelegenen Biotopen. 

Das geplante Wasserschutzgebiet Ailinger Rinne liegt in der Nähe (s. Anregung des LRA 

unten).  

 

In Zeiten der immer trockeneren Sommer und der sich abzeichnenden Knappheit an 

trinkbarem Grundwasser, sollten Trinkwasservorkommen möglichst gut geschützt werden. Die 

Ausweitung des Grünzuges würde den Schutz deutlich verbessern, weil er die Bebauung 

zwischen Ober- und Unterlottenweiler verhindern würde.  

Die Antwort des Regionalverbandes, dass die Bauleitplanung FNs einem Vorranggebiet für 

Wasser entgegenstünde, können wir nicht nachvollziehen. Es besteht weder ein BP noch sieht 

der FNP eine Nutzung über das ohnehin bebaute Gebiet hinaus vor. 
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Begründung: 

Hier liegt eine Kernfläche des Biotopverbunds mittlerer Standorte (s. LUBW_Karte oben). Sie 

ist wichtig als Trittstein. 
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f) Jettenhausen 
 

 

 

 
 
Wir begrüßen die Ausweitung des Grünzugs bis an den Rand des geplanten Vorranggebietes. 

Das Vorranggebiet für Wohnungsbau selbst hat aber seine Größe behalten. Es sollte 

verkleinert werden und der nördlich verlaufende Grünzug verbreitert werden. 

 

Begründung: 

 siehe „Vorranggebiete Wohnbebauung“ 

 
 
g) Kehlen/ Gunzenhaus 
 
Die Fläche südwestlich von Kehlen bis Gunzenhaus sollte in den Grünzug integriert werden. 

Sie ist ein breiter + wichtiger Biotopverbundkorridor feuchter Standorte zum FFH-Gebiet 

Schussen (s. LUBW-Karte unten). 
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h) Riedlewald 
 
Der Riedlewald war im alten Regionalplan als Wald kartiert, jetzt nicht mehr. Wir fordern, 
diesen als Grünzäsur festzulegen. 
 
Begründung: 

Der Wald ist ein wichtiger Lebensraum für geschützte Vogel- und Fledermausarten, er dient 

als Naherholungsraum für die Bevölkerung und ist außerdem stadtklimatisch bedeutsam. 

(https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/planen-bauen-umwelt/umwelt-

klimaschutz/stadtgruen/stadtwald/). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/planen-bauen-umwelt/umwelt-klimaschutz/stadtgruen/stadtwald/
https://www.friedrichshafen.de/buerger-stadt/planen-bauen-umwelt/umwelt-klimaschutz/stadtgruen/stadtwald/
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i) FN-Efrizweiler, -Kluftern, -Lipbach 
 
An verschiedenen Stellen sollten die Grünzüge oder Grünzäsuren um FN-Efrizweiler, - Kluftern 

und Lipbach ausgeweitet werden, weil hier ökologisch wertvolle Lebensräume liegen. 

Andernfalls sollte deutlich dargestellt werden, dass die vorhandenen Biotope innerhalb der 

Grünzüge/-zäsuren liegen. 

Streuobstwiesen sind zwar gesetzlich vor Rodung geschützt, aber wenn die Fläche um eine 

Streuobstwiese herum bebaut wird, sind sie ökologisch weit weniger wertvoll. Deshalb sollte 

auch die Umgebung einer großen Streuobstwiese durch Grünzüge/-zäsuren geschützt 

werden. 

 

 

 

 

Südöstlich von Efrizweiler: Ausweitung des Grünzuges, sodass die große Streuobstwiese 

darin liegt. Hier liegt außerdem eine Kernfläche des Biotopverbundes mittlerer Standorte (s. 

LUBW-Karte unten) 
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Südwestlich. westlich und nordwestlich 

von Kreuzäcker: die Grünzäsur schützt 

nur einen Teil der im SW gelegenen 

Streuobstwiesen. Diese Grünzäsur oder 

der Grünzug sollte soweit ausgeweitet 

werden, dass die Streuobstwiesen um 

Kreuzäcker geschützt sind. 

Auch hier liegen Kernflächen und 

Kernräume des Biotopverbundes 

mittlerer Standorte (s.u.) 

 

 

 
Nördlich des Friedhofes: Unklar, ob die 

Grünzäsur die Streuobstwiesen 

beinhaltet. 

Die gesamte Fläche innerhalb der 

Bachschlinge hat lt. FNP Ökopool-

Potential und ist als Geschützter 

Grünbestand geplant. Aus beiden 

Gründen sollte die Grünzäsur die 

gesamte Fläche bis zur Bebauung 

umfassen. 

 

 

 

 

c) Kressbronn  
 
Wir sind nach wie vor der Auffassung, dass das Areal der ehemaligen Werft im regionalen 

Grünzug belassen werden muss. Es bietet sich hier die einmalige Chance, durch naturnähere 

Gestaltung ein Stück bebauter Fläche am Bodenseeufer der Natur und den Menschen 

zurückzugeben. Es gibt keinen Grund warum dort eine bauliche Nutzung erfolgen muss. Unser 
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Vorschlag: Fläche in Kompensationsflächenpool des Regionalverbandes aufnehmen. Sie 

bietet ein hohes Aufwertungspotential für Wasserhaushalt & Naturschutz 

 

Ziel der Einrichtung von Grünzügen ist u.a. der Schutz und die Vernetzung ökologisch 

wertvoller Landschaftselemente. Gerade dem Bereich des Areals Bodan-West kommt durch 

seine unmittelbare Nähe zur Nonnenbachaue eine besondere ökologische 

Vernetzungsfunktion als Verbindungstück zwischen dieser und der Bodenseeufer-vegetation 

zu („Grünbrücke“). Dieser ökologisch bedeutsame Vernetzungskorridor würde durch die 

vorgeschlagene Änderung und die vorgelegte Bebauungs-Planung nachhaltig zerstört. (Mit 

dem inzwischen hierzu vorliegenden vorgezogenen Bebauungsplan vom 31.3.2020 wird das 

auch nochmals nachdrücklich bestätigt). 

 

Demgebenüber besteht hier die einmalige Chance, in Ufernähe ein Stück versiegelter Fläche 

der Natur und den Menschen zurückzugeben. Deshalb sollten diese Flächen auf keinen Fall 

bebaut werden. Würde dort nicht gebaut, könnte davon ausgegangen werden, dass sich dort 

bei entsprechender Gestaltung aufgrund des großen Potentials in kürzester Zeit eine 

landschaftsschutzgemäße Flora und Fauna entwickeln würde. Mit dem Bau der Bodan-Werft 

erfolgte ein erster Eingriff in die zuvor intakte bodenseetypische Uferlandschaft im Bereich der 

heutigen Gemarkung Kressbronn. Diesem folgten später durch Erweiterungen der Werft, 

durch den Bau eines Freibades, durch umfangreiche Flächenumwidmungen für 

Großcampingplätze und durch landwirtschaftliche Intensivierung weitere Eingriffe. Das 

gesamte Gebiet westlich des damals bebauten Werftareals wies jedoch zum Zeitpunkt der 

Ausweisung als Landschaftsschutzgebiet bis in die 60er Jahre immer noch den 

standorttypischen Riedwiesen-Charakter auf. Ganz offensichtlich war auch bei der Erstellung 

des jetzt noch gültigen Regionalplans von 1996 vollkommen unstrittig, dass es sich dort um 

einen von Bebauung freizuhaltenden Außenbereich handelte, der deshalb auch in den damals 

ausgewiesenen „Grünzug 12“ einbezogen wurde. (Im Zuge des o.g. Antrags auf Teilaufhebung 

des LSG wird allerdings seitens der Gemeinde Kressbronn eine Zuordnung zum Innenbereich 

als gegeben angenommen. Diese Zuordnung erfolgte jedoch mutwillig erst im Zuge der 

Bebauungsplanung durch das Baurechtsamt ohne belegbare Rechtsgrundlage) 

 

Mit der oben geschilderten –bezüglich der rechtlichen Grundlagen übrigens nicht durchgängig 

nachvollziehbaren -Entwicklung und der in den letzten Jahren zusätzlich erfolgten Umnutzung 

des Bodan-Geländes ging die ursprünglich naturnahe Ausprägung des gesamten 

Kressbronner Seeufers westlich der Bodanwerft bis auf wenige Stellen verloren.(Laut 



 70 

geltendem Flächennutzungsplan ist das fragliche Areal ja immer noch als Gewerbegebiet 

ausgewiesen, woraus die Gemeinde bestehende Bestandsrechte ableitet und die Aufhebung 

der damit im Widerspruch stehenden Ausweisung als LSG und Grünzug fordert. 

Demgegenüber ergibt sich im Hinblick auf die rechtliche Ausgangslage doch zwingend, dass 

die Ausweisung als Gewerbegebiet an dieser Stelle nicht rechtskonform war und dort daher 

diese und nicht das LSG und der Grünzug aufgehoben werden muss!).  

 

Diese Entwicklung konnte geschehen, obwohl doch die geltenden Grundsätze der 

Raumplanung dem Schutz des Bodenseeufers einen überragenden Stellenwert zuweisen. 

Indem in diesem Bereich in der Vergangenheit diese Grundsätze der Raumplanung fast 

durchgängig zu Gunsten anderer Interessen hintangestellt wurden, sind dort ohne Zweifel die 

Grenzen der ökologischen Belastbarkeit jetzt schon erreicht -wenn nicht überschritten. Auch 

wenn der Flächenanteil des Grünzugs an dieser Stelle vergleichsweise gering erscheint, 

würde dessen Aufgabe mit hoher Wahrscheinlichkeit alle Bestrebungen endgültig gefährden, 

die dort noch vorhandenen Reste zu schützen und zu erhalten. 

 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu bedenken, dass der gesamte westliche 

Uferbereich zwischen Bodan-Gelände und Campingplatz-Iriswiese (einschließlich des 

angrenzenden Hinterlands!) als FFH-Schutzgebiet ausgewiesen ist, und daher alle Eingriffe in 

diesem Bereich auch in besonderem Maß auch auf Auswirkungen für diesen Schutzaspekt 

bewertet werden müssen. Dabei ist zu beachten, dass mögliche Auswirkungen eines 

geplanten Eingriffs nicht auf das fragliche Areal selbst beschränkt (dort z.B. die geschützte 

Zauneidechse) betrachtet werden, sondern, es müssen auch Fernwirkungen auf benachbarte 

Areale berücksichtigt werden. So wäre beispielsweise das letzte ufertypische Biotop in diesem 

Bereich, die nahegelegene artenreiche Iriswiese „Boschach“ ohne Zweifel mitbetroffen, wenn 

die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden. 

 

Angesichts des zweifellos gegebenen Aufwertungspotenzials für Wasserhaushalt und 

Naturschutz erscheint es als überaus sinnvoller und leicht verwirklichbarer Beitrag zur 

Sicherung der noch verbleibenden Potenziale zur Umsetzung der landesplanerischen 

Umweltziele, wenn die Änderungen des Grünzugs in diesem Bereich nicht vollzogen und der 

zum LSG und FFH Gebiet zählende Teil des ehemaligen Werftareals von jeglicher Bebauung 

freigehalten und in einen naturnahen Zustand-beispielsweise als Uferpark-zurückgeführt wird. 

Stattdessen sollte dieses Areal in den Kompensationspool des BUND-Regionalverbandes 

aufgenommen werden. Darin soll durchaus auch ein Ausgleich für die erfolgten 
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Baumaßnahmen im Bereich Bodan-Ost gesehen werden. Im Zuge der bisher erfolgten 

Umgestaltung des Bodan-Areals sind nämlich die Belange des Natur-und Umweltschutzes fast 

durchgängig zu Gunsten anderer Belange geopfert wurden. Demgegenüber wäre mit der 

Nichtbebauung endlich auch ein wirklich zählbarer Beitrag für den Naturschutz geschaffen. 

Dass ein Gelände in der Vergangenheit baulich belastet wurde, bedeutet nicht, dass es nicht 

als Grünbereich entwickelt oder zumindest ohne weitere Intensivierung erhalten werden kann. 

Die Herausnahme aus dem Grünzug würde wesentlichen Planungszielen der Raumordnung 

widersprechen (z.B. Landesentwicklungsplan, Bodenseeuferplan): Die engere Uferzone ist in 

besonderem Maße von der Bebauung freizuhalten. Eine Beschneidung des Grünzugs in 

diesem Bereich und eine dadurch ermöglichte Ausweitung der Bebauung bei der ehemaligen 

Bodanwerft in Kressbronn, schadet nicht nur dem Natur-und Landschaftsschutz, sondern auch 

der Glaubwürdigkeit der Behörden und damit dem Vertrauen in die staatlichen Strukturen. 

 

 

 

 

d) Langenargen 

 

a) Grünzäsur nördlich von Langenargen 

Wir beantragen, den Grünzug bzw. die Grünzäsur bis an den Mooser Weg auszudehnen (im 

auf der Karte rot umrandeten Bereich). Die unbebauten Flächen in diesem Bereich sind 

überwiegend Ausgleichsflächen und Streuobstwiesen, welche in besonderem Maße zu 

schützen sind (u.a. Biotopstärkungsgesetz). 

Damit wird zudem ein landschaftlich sehr bedeutsamer und empfindlicher Bereich des engeren 

Bodenseeufers geschützt. Eine weitere Bebauung in diesem Bereich würde den Zielen des 

LEP (2002) widersprechen, in dem festgelegt ist, dass die engere Uferzone von weiterer 

Bebauung und Verdichtung freizuhalten ist (PS 6.2.4, LEP 2021. 
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b) Grünzug zwischen Langenargen Hauptort und Langenargen Bierkeller 

Wir beantragen, den südlich des Sportplatzbereichs Bierkeller gelegenen landwirtschaftlichen 

Bereich in den Grünzug mit aufzunehmen. 

 

 

 

Begründung: 

Diese Fläche ist von hohem landwirtschaftlichem Wert und war bislang landwirtschaftliche 

Vorrangfläche. Sie ist zudem Teil des Freilandkorridors zwischen dem Hauptort Langenargen 

und dem Ortsteil Bierkeller. Dieser Korridor würde durch eine Bebauung der Fläche stark 

reduziert, Eine solche Zerschneidung der freien Landschaft widerspricht jedoch der 

gesetzlichen Zielsetzung (z.B. Raumordnungsgesetz, 2008) und würde den Biotopverbund 

erheblich beeinträchtigen. Da Langenargen eine Gemeinde ist, deren Entwicklung sich an der 

Eigenentwicklung bemisst, ist eine bauliche Entwicklung in diesem Bereich auch nicht 

nachvollziehbar. Als Gemeinde im Uferbereich des Bodensees ist Langenargen zudem 

verpflichtet, in besonderem Maße sparsam mit der freien Landschaft umzugehen. Eine 

Zerschneidung der Landschaft durch Parkplätze oder Wohnmobil-Stellflächen, wie bisher im 

Rahmen der Flächennutzungsplanung für die Fläche angedeutet, ist mit dieser Vorgabe nicht 

vereinbar. 

 

c) Grünzug nordöstlich des Gewerbegebietes von Langenargen 

Wir beantragen, den Bereich nordöstlich des Gewerbegebietes von Langenargen in den 

Grünzug mit aufzunehmen. 
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Begründung: 

Das Gewerbegebiet von Langenargen wird am nordöstlichen Rand durch Ausgleichsflächen 

begrenzt, welche als Streuobstwiesen ausgewiesen bzw. angelegt sind und daher in 

besonderem Maße zu schützen sind (u.a. Biotopstärkungsgesetz). Die Flächen haben eine 

wichtige biotopvernetzende Funktion in einem Bereich, der durch eine zunehmende 

Intensivierung und Lebensraumverluste gekennzeichnet ist. Die Flächen dienen dauerhaft 

dem Ausgleich der Eingriffe durch das Gewerbegebiet. Sie stellen gemäß der Bauleitplanung 

den endgültigen Abschluss der Bebauung in diesem Bereich dar.  

 

e) Markdorf 

In die Übersichts-Karte A sind mit den Nummern 1 bis 3 Flächen markiert, die im künftigen 
Regionalplan wie folgt dargestellt werden sollen. 
 

 
Übersichts-Karte A 
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zu 1. Flurname Grivitten – im Sprachgebrauch auch „Siechenwiesen“. 

Im vorliegenden Entwurf des Regionalplanes ist nicht erkannt: Hier befindet sich ein 

Feuchtgebiet, eine weitere Entwicklung der Wohnbebauung nach Westen ist aufgrund der 

faunistischen Kartierungen nicht möglich. Beleg durch den Auszug des nachstehenden 

Gutachtens 

 

Auszugsweise aus: „Faunistisches Gutachten Griviten in Markdorf“, 365° freiraum + umwelt 

Seite 42 von 45 

 

6. Zusammenfassung der Ergebnisse des faunistischen Gutachtens 

Das Untersuchungsgebiet (ca. 4,7 ha) und insbesondere der Feuchtbiotopkomplex (ca. 1,25 

ha) sowie die randlichen Gehölzstrukturen sind in Bezug auf den Arten- und Biotopschutz von 

lokal bis regional hoher Bedeutung. Die hohe Bedeutung bedingt eine hohe Empfindlichkeit 

gegenüber Verlust und Beeinträchtigungen durch Bebauung und Versiegelung. Dies 

wiederum führt zu einem hohen natur und artenschutzfachlichen Konfliktpotenzial. Die 

hohe Wertigkeit ist durch die Schutzwürdigkeit des 

Großseggen-Rieds und des Vorkommens europarechtlich geschützter und national streng 

geschützter wertgebender Tierarten begründet. 

Eine Bebauung und Versiegelung der Riedsenke ist naturschutzrechtlich daher nur schwer 

realisierbar. 

Es wäre ein erheblicher Ausgleichs- und Kompensationsaufwand erforderlich, um erhebliche 

Beeinträchtigungen der nach Anhang II und IV geschützten Fledermausarten, der 

Gelbbauchunke, der Zauneidechse, des Nachtkerzenschwärmers und der vorkommenden 

Vogelarten sowie des nach § 33 NatSchG geschützten Biotops zu vermeiden. Der zu 

erwartende sehr hohe Ausgleichs- und Kompensationsbedarf in Kombination mit so 

genannten CEF-Maßnahmen (Continuous ecological functionality-measures = vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen) zur Herstellung von Ersatzlebensräume wäre/ist mit einem 

unverhältnismäßig hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. Vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen erfordern einen ausreichenden zeitlichen Vorlauf und die 

Verfügbarkeit geeigneter Flächen in erreichbarer Nähe zur Herstellung qualitativ gleichwertiger 

Ersatzlebensräume. 

Sofern notwendige artenschutzrechtliche Maßnahmen nicht umsetzbar sind, bzw. nicht zum 

gewünschten Erfolg führen wäre ein Vorhaben nur mit einem Ausnahmeverfahren gem. § 45 

(8) BNatSchG beim zuständigen Regierungspräsidium möglich. Allerdings ist fraglich, ob die 

Ausnahmevoraussetzungen in jedem Fall gegeben wären. 
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Der Verlust des nach §33 NatSchG geschützten Biotops ist gleichartig und gleichwertig zu 

ersetzen. D.h. es muss an anderer Stelle wieder ein Großseggen-Ried in gleicher Ausdehnung 

und Qualität wie die Verlustfläche hergestellt werden (Ausnahmeantrag gemäß § 30 Abs. 3 

BNatSchG erforderlich). 

Aufgrund der zahlreichen, nur schwer überwindbaren, naturschutz- und 

artenschutzrechtlichen Konflikte wird empfohlen, von einer weiteren baulichen 

Entwicklung an dieser Stelle abzusehen. Das Plangebiet hat durch weitere Biotoppflege 

und Entwicklungsmaßnahmen ein naturschutzfachliches Aufwertungspotenzial und würde 

sich durchaus als Ökokontomaßnahme eignen. (Textende) 

 

Weiter zu 1 

Außerdem weisen wir darauf hin, dass auch der Biotopverbund „Feuchte Standorte“ seitens 

des Regionalplanes beachtet werden muss: https://udo.lubw.baden-

wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml 

 

https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
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Zudem ist auch für die Flächen 1 der Biotopverbund „Mittlere Standort“ zu beachten (siehe 

nachstehende Karte):  

 

  





https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/pages/map/default/index.xhtml
















































































https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.html
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/02_Sondergutachten/2016_2020/2017_11_SG_Klimaschutz_im_Verkehrssektor.html




https://b31.verkehr-bodenseeraum.de/dokumente
https://b31.verkehr-bodenseeraum.de/dokumente











































